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GVV stellt die Weichen neu
Am 2. April ist es wieder einmal soweit: Der GVV stellt
nach fünf Jahren intensiver Arbeit die Weichen neu. Bei
der Landesversammlung steht nicht nur die Wahl des
Präsidiums an, auch die Neupositionierung des
Verbandes und die inhaltlichen Ziele werden
präsentiert. Klar ist schon jetzt: Wir sind die
erste Ansprechstelle für Bürgermeister und
Gemeindemandatare in unserem Land – und
das werden wir auch bleiben. Doch dieses
Ansehen kommt nicht von ungefähr: Umfas-
sendes Service, kompetente Rechtsberatung
und moderne Ausbildung sind unsere Stärken.
Darauf setzen wir auch weiterhin.
Neue Wege werden auch im Bundesheer eingeschlagen –
zumindest, wenn es um strukturelle Veränderungen geht.
Und für die niederösterreichischen Gemeindevertreter ist
klar: die Wehrpflicht muss erhalten bleiben, ein Freiwilli-
genheer lehnen wir ab! Wir wollen eine sachliche Diskus-
sion zur Umsetzung der gerade von der Regierung vorge-
stellten Sicherheitsdoktrin. Es kann ja nicht sein, dass wir
überWehrpflicht Ja oder Nein diskutieren, ohne die daraus
resultierenden Folgen zu bedenken. Denn die wären für die
Gemeinden gravierend. Und unsere Bürgermeister fragen
sich schon, wer in Zukunft die Hilfe im Katastrophenschutz
übernimmt, wenn es keine Kapazitäten im Bundesheer
mehr gibt. Oder wer die Arbeit in den Rettungsorganisa-
tionen und sozialen Einrichtungen übernehmen soll, wenn
die Zivildiener Geschichte sind. Darüber spricht niemand.
Wir Gemeindevertreter zerbrechen uns darüber aber sehr
wohl den Kopf. Und für uns ist klar: Die Wehrpflicht darf
nicht fallen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, indem
ich zusätzlich für einen verpflichtenden Sozialdienst für
Mann und Frau plädiere. Denn die Eigen- und Sozialver-
antwortung eines jeden einzelnen jungen Menschen für
die Gemeinschaft wird in Zukunft viel stärker gefragt sein.
Ob dies auch rechtlich umsetzbar ist wird derzeit im Auf-
trag des Gemeindebundes geprüft. Die Rechtslage ist nicht
so klar, dass wir ein uns immer wieder reflexartig entgegen-
geschleudertes „Nein“ so ohne weiters akzeptieren können.
Probleme bereitet derzeit auch der Vollzug des § 54 der
NÖ Bauordnung betreffend zulässige Bebauungsweisen
und Höhen. Hier sind wir in der Ausarbeitung einer
praxistauglichen Änderung, die so rasch als möglich
umgesetzt wird.
Breite, sachliche und gut fundierte Arbeit und Debatten
werden uns da und dort letztlich zu verträglichen
Lösungen – vor allem im Sinne der Gemeinden – bringen.
Davon bin ich überzeugt.

LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl
Präsident

Aus erster Hand
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Ohne Präsenzdiener geht es im
Katastrophenfall nicht.



Niederösterreichs Gemeinden
lässt die Diskussion um die
Abschaffung der Wehrpflicht

nicht kalt – zählen sie doch zu den
unmittelbar Betroffenen. Denn wäh-
rend die Pläne von SP-Minister Nor-
bert Darabos zur Abschaffung der
Wehrpflicht klar scheinen, liegen die
Konsequenzen daraus völlig im Dun-
keln.

Feuerwehren und Rettung
stoßen an ihre Grenzen
„Unsere Bürgermeister und Bürger
fragen sich, woher die Hilfe in Katas-
trophensituationen kommen wird,
wenn es kein Bundesheer mehr gibt“,
sagtGVV-PräsidentAlfredRiedl. „Natür-
lichwissenwir,welchunbezahlbareund
unverzichtbare Arbeit unsere Feuer-
wehren und Rettungsorganisationen

leisten. Doch auch sie können an ihre
Grenzen stoßen,wie beispielsweise bei
den Hochwasser- und Schneekatas-
trophen 2002, 2006 oder die Hagelka-
tastrophe 2009 gezeigt haben.“

Fatale Auswirkungen auf
Rettungsorganisationen
Die bisher kaum beachteten Folgen
durch den Wegfall des Wehrdienstes
sinddaseine–dasFehlenderZivildiener
das Andere. Vor allem die Einsatzorga-

nisationen, aber auchdieTräger sozialer
Einrichtungen und der Pflegeheime
wird es hier massiv treffen. Für das
niederösterreichische Rettungswesen
wäre der Wegfall des Zivildienstes ein
glatter Kahlschlag: „Wir könnten
150.000 von 600.000 Krankentrans-
portennichtmehrdurchführen“,warnt
auch Landeshauptmann-Stellvertreter
Wolfgang Sobotka vor den Folgen.
„Ganz zu schweigen von der Kostenex-
plosion in den Organisationen.“ Auch
demModell des freiwilligenSozialjahrs
von Sozialminister Hundstorfer kann
Sobotkawenig abgewinnen.Es sei ober-
flächlich und wenig durchdacht.
Niederösterreichs RK-Präsident Willi
Sauer geht noch einen Schritt weiter:
DenAbsolventen des freiwilligen Sozi-
aljahres 1.300 Euro pro Monat zu be-
zahlen, stelle nicht nur eine massive

Ja zumWehrdienst,
nein zum Freiwilligenheer
Die NÖ Gemeindevertreter stehen zu einer Bundesheerreform
und fordern gleichzeitig den verpflichtenden Sozialdienst.

„Wir könnten 150.000 von
600.000 Krankentransporten
nicht mehr durchführen.“
Landeshauptmann-Stellvertreter

Wolfgang Sobotka warnt vor dem

Wegfall des Zivildienstes.

Im Krisenfall ist
die Hilfe von
Präsenzdienern
oft unentbehrlich.
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Ungerechtigkeit gegenüber den frei-
willigen Helfern dar, sondern würde
auch deren „sicheren Tod“ bedeuten.
Gegen die Abschaffung des Wehrdien-
stes spricht sich auch der Präsident des
Bundesfeuerwehrverbandesund nieder-
österreichische Landesfeuerwehrkom-
mandant Josef Buchta aus. „Wir brau-
chendieWehrpflicht undwir brauchen

dasBundesheer gerade,wennesumden
Katastrophenschutz geht“, so Buchta.

Verpflichtender Sozialdienst
unumgänglich
Für GVV-Chef Alfred Riedl ist in dem
Zusammenhang auch ein geschlechts-
neutraler verpflichtender Sozialdienst
inZukunft unumgänglich. „Hier geht es
nicht nur darum, dass man niemals
ausreichend Freiwillige für die Fülle an
Aufgaben lukrieren kann. Hier ist vor
allem die Eigen- und Sozialverantwor-
tung eines jeden einzelnen jungen
Menschen gefragt. Und das sehen die
niederösterreichischen SP-Gemeinde-
vertreter genauso – wie eine kürzliche
Befragunggezeigt hat, in der 74Prozent
der Bürgermeister für den verpflich-
tenden Sozialdienst gestimmt haben.“
Die VP-Kollegen Riedl und Sobotka
sowie die Präsidenten der Freiwilligen-
Organisationen Sauer und Buchta sind
sich jedenfalls einig: „Was es jetzt
braucht, ist eine sachliche Diskussion
über eineSicherheitsdoktrin.Dannerst
soll über die Strukturen gesprochen
werden.“

GVV-Präsident Alfred Riedl (hier
während der Hochwasserkatastrophe
2002 in seiner Gemeinde Grafenwörth):
„Unsere Bürgermeister und Bürger
fragen sich, woher die Hilfe in Katas-
trophensituationen kommen wird,
wenn es kein Bundesheer mehr gibt.“

Der Österreichische Gemeinde-
bund startete mit deutlich opti-
mistischen Tönen ins Jahr

2011. „Die Entwicklung der Ertragsan-
teile stimmt uns weit zuversichtlicher
als noch vor einem Jahr", betonte
Gemeindebundpräsident Helmut
Mödlhammer beim Neujahrsempfang
im Palais Niederösterreich in Wien.
„Unser größtes Problem bleibt aller-
dings die Finanzierung der Pflege, die
wir unbedingt in der ersten Jahres-
hälfte auf neue Beine stellen müssen“,
so der Gemeindebundchef.
„Wir sind bei den Steuereinnahmen
zwar immer noch lange nicht dort, wo
wir schon einmal waren, seit Jahresbe-
ginn ist die Entwicklung der Ertrags-
anteile jedoch wieder einigermaßen
positiv“, berichtete Mödlhammer. „Ich
vertraue hier auf die Zusagen der

Bundespolitik,dass diese Finanzierung
in der ersten Jahreshälfte auf neue
Beine gestellt wird. Andernfalls werde
ichauchdenStabilitätspaktnichtunter-
schreiben.“
DieGemeinden,soMödlhammerweiter,
seien zu sinnvollenReformen jederzeit
bereit. „Wirwerden jedeBemühungum
eineVerwaltungsreform,vor allemaber
um eine Aufgabenreform ehrlich und
engagiert unterstützen“, soderGemein-
debundpräsident. „Und wir scheuen
auch keine Kontrollen“, erklärte Mödl-
hammer in Anwesenheit von Rech-
nungshofpräsident Josef Moser.
Unter den zahlreichen Gästen des
Neujahrsempfangs waren auch der
Zweite Präsident desNationalrats,Fritz
Neugebauer, sowie die Außenminister
Michael Spindelegger und Sozialmini-
ster Rudolf Hundstorfer.

Gemeinden sind zu Reformen bereit
Optimistische Töne beim Neujahrsempfang des Gemeindebundes

Bundesfeuerwehrkommandant Josef
Buchta: „Wir brauchen die Wehrpflicht
und wir brauchen das Bundesheer
gerade, wenn es um den Katastrophen-
schutz geht“

GVV-Vizepräsident Karl Moser,
Gemeindebundvizepräsident
Ernst Schmid, Sozialminister Rudolf
Hundstorfer, Gemeindebundpräsident
Helmut Mödlhammer und
GVV-Präsident und Gemeindebund-
vizepräsident Alfred Riedl

p o l i t i k
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Wie in allen Reformbestre-
bungen bewegt man sich
auch in der Diskussion um

eine Bildungsreform auf einer Grat-
wanderung, die den bestehenden Bil-
dungsstandard anheben und sogleich
Maßnahmen umsetzen möchte, die
die Ausgabenseite entlasten. Die Ge-
meinden sind die Erhalter nahezu
sämtlicher Volks- und Hauptschulen.
Neben dem Schülertransport und der
gesamten schulischen Infrastruktur
haben sie auch Vorsorge für das erfor-
derliche Hilfspersonal zu tragen, vom
Raumpfleger bis zum Freizeitbetreu-
er. JedeWeichenstellung, die angegan-
gen wird, zeitigt daher unmittelbare
Auswirkungen auf die Gemeinden als
Schulerhalter.
Der Österreichische Gemeindebund
erachtet es für notwendig,dass zunächst
eine umfassende Aufgabenreform
verhandelt wird, die klare Zuständig-
keiten in der Gesetzgebung wie auch in
der Vollziehung vorgibt. Erst im Zuge
dieserAuseinandersetzungsollteüberdie
strukturellen Erfordernisse undüber die
Finanzierungsverantwortung gespro-
chen werden. Da ausreichendMittel für

das Bildungssystem eingesetzt werden,
muss danach getrachtet werden, dass
diese dort ankommen, wo sie benötigt
werden – am Schulstandort, im Unter-
richt, beim Schüler.

Ausbau ganztägiger
Schulformen
Mehr Betreuungsplätze sind Wunsch
der Eltern, sind pädagogisch sinnvoll
und führen zu einer besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Die
Antwortdaraufmussdaher eineAnpas-
sungder schulischenAngebotsstruktur
in Form eines Ausbaus ganztägiger
Schulformen sein.
DaderSchulstandort vielerortswederals
ganztägiger Arbeitsplatz für das Lehr-
und Betreuungspersonal noch als ganz-
tägige Betreuungseinrichtung für die
Schülerausgerichtet undausgestattet ist,
bedarf es umfangreicher und kostenin-
tensiver Adaptierungsmaßnahmen, die
nicht alleine zuLastender Schulerhalter
gehen dürfen. Um mögliche Synergien
zu schöpfen, sollte die vorhandene Infra-
struktur vor Ort, etwa Vereine, Musik-
schulen, Sportplätze, Spielplätze und
Betreuungseinrichtungen genutzt und

mit einbezogen werden. Ein Ausbau
ganztägigerSchulangebotegehtauchmit
einem beträchtlichen Mehrbedarf an
Betreuungspersonal einher.DerÖsterrei-
chische Gemeindebund fordert daher
einegänzlicheÜbernahmederKosten für
den bislang von den Gemeinden zu
gewährleistenden Freizeitbereich im
Rahmen der ganztägigen Schulformen.
DaeineFinanzierungszusagedesBundes
lediglich bis 2014 vorliegt, bedarf es
einer nachhaltigen Lösungüber das Jahr
2014 hinaus.

Neue Mittelschule
Von den derzeit 320 Schulstandorten,
die als Neue Mittelschulen geführt
werden, sind lediglich elf ehemalige
AHS. Bereits jede sechste Schule der
Sekundarstufe I ist eine Neue Mittel-
schule. Neben einem gemeinsamen
Unterricht der Schüler mit und ohne
AHS-Reife kennzeichnet sich eineNeue
Mittelschule durch den Einsatz zusätz-
licher Lehrer, die unter dem Motto
„FordernundFördern“ inKleingruppen
und offenen Lernformen projektorien-
tiert, integrativund fächerübergreifend
unterrichten. Diese neuen Lern- und
Unterrichtsformen erfordern Räume
und Bereiche für Kleingruppenarbeit,
für teamorientierten, aber auch be-
wegten Unterricht, für individuelle
Förderungsmaßnahmen und für eine
abwechslungsreicheFreizeitgestaltung
sowie attraktiveArbeitsplätze auch für
das zusätzliche Lehrpersonal.
Im Falle einer flächendeckenden
Umstrukturierung der Hauptschulen in
Neue Mittelschulen erachtet der Öster-
reichischeGemeindebund eine vollstän-
dige Übernahme der Kosten für die
entsprechende Anpassung der Schul-
standortedurchdenBund fürunumgäng-
lich. DerÖsterreichischeGemeindebund
fordert zusätzlich den Bund auf, in

Klare Zuständigkeiten
sind festzulegen
Positionspapier des Gemeindebundes zur Reform des Schulwesens

Der Gemeindebund gibt zu bedenken, dass die Stärkung des akademischen
Charakters der pädagogischen Ausbildung auch eine kostenintensive Anpassung
der Gehaltsschemata erfordert.

p o l i t i k
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Der Ausbau
ganztägiger
Schulangebote
ist pädago-
gisch sinnvoll
und führt zu
einer besseren
Vereinbarkeit
von Beruf und
Familie.

p o l i t i k
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Verhandlungenüber die Frage zu treten,
wer in Zukunft als Schulerhalter im
Bereich der Neuen Mittelschule auftritt.

Schülertransport
DieOrganisationderSchülerfreifahrten
im Gelegenheitsverkehr obliegt den
Gemeinden als Schulerhalter inZusam-
menarbeit mit der Schulleitung und
den jeweiligen Verkehrsunternehmen.
Der Schülertransport stellt die Ge-
meinden Jahr für Jahr vor neueHeraus-
forderungen. Sinkende Schülerzahlen,
AbwanderungausperipherenGebieten
und ein Zurückfahren des öffentlichen
Regionalverkehrs erschweren zuneh-
mend die Organisation des Schüler-
transportes. Da die Schulbusbetreiber
ihreKostenmit derAbgeltung aus dem
Familienlastenausgleichsfonds nicht
bedecken können, sind es in der Regel
die Gemeinden, die für diese Abgangs-
deckung aufkommenmüssen.Wege zu
oder voneinemHort,einerTagesmutter
oder einemsonstigenAufenthaltsort,an
dem sich ein Schüler einen Teil des
Tages zur Beaufsichtigung oder Erzie-
hung aufhält, zählennicht als Schulweg
im Sinne des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes und sind daher nicht
Gegenstand der Schülerfreifahrt.
Der Gemeindebund fordert eine dem
tatsächlichen Aufwand des Schüler-
transportes entsprechende Vergütung
aus dem FLAF. Die Schülerfreifahrt darf
nicht auf Kosten der Gemeinden gehen.
Da ein Ausbau ganztägiger Schulange-
bote auch einen Transport der Schüler

im Freizeitbereich einer ganztägigen
Schule erfordert, müssen auch Fahrten
zu und von Freizeit- und Betreuungsein-
richtungen abgegolten werden.

Schulsprengel
DieBestimmungenüber Schulsprengel
binden den einzelnen Schüler an den
von seinemWohnsitz nächstgelegenen
Schulstandort. Aus Sicht der Schul-
erhalter gewähren Schulsprengel Pla-
nungssicherheit und eine gewisse
BestandsgarantievonKlein-undKleinst-
schulen.
Ungeachtet bestehender Ausnahmebe-
stimmungenwerdenSchulsprengel von
denErziehungsberechtigtenaberhäufig
als administrativeundorganisatorische
Belastung wahrgenommen.
Da eine sprengelfreie Schulwahl vor
allem in Regionen mit Bevölkerungs-
rückgang einen ungleichenWettbewerb
unter Schulen auslösen würde, der die
Organisation und die Logistik von
SchülertransportenwieauchdiePlanung
der Bereitstellung und Ausstattung der
Schulgebäude sowiedieKostenaufteilung
unter den einzelnen Schulerhaltern de
factounmöglichmachenwürde,verlangt
der ÖsterreichischeGemeindebund eine
eingehende Diskussion über Folgen und
Auswirkungen einerÄnderungder beste-
henden Regelungen. So hätte eine gänz-
liche Auflösung der Schulsprengel zur
Folge, dass in manchen Schulen Schul-
räumlichkeiten ungenutzt leer stehen
während sie in anderen Schulen fehlen.
Außerdem würden Schüler bereits im

jüngstenAlter zuPendlernundaus ihrem
engsten sozialenUmfeldherausgerissen.
In die Diskussion um die Schulsprengel
mussauchderAusbauganztägigerSchul-
angebote einbezogen werden, der künf-
tighin Beruf und Familie besser verein-
baren lässt.

Pädagogische Ausbildung
Im Rahmen der „LehrerInnenbildung
Neu“ ist eine gemeinsame Grundaus-
bildung für alle zukünftig imLehrberuf
tätigenMenschenangedacht.Dasmittel-
fristige Ziel ist es, allen angehenden
PädagogendieMöglichkeit zumErwerb
von Zusatzqualifikationen auf univer-
sitärem Niveau anzubieten. Der Bund
plant außerdem die Schaffung einer
eigenenBerufsgruppe „Freizeitpädago-
ge“, in dessen Aufgabenbereich unter
anderemdieBetreuungvonSchülern im
Rahmender ganztägigenSchulen fallen
soll.
DerÖsterreichischeGemeindebund gibt
zu bedenken, dass die Stärkung des
akademischen Charakters der pädago-
gischen Ausbildung, vom Kindergarten-
pädagogen angefangen über das Lehr-
personal bis hin zumFreizeitpädagogen
auch eine kostenintensive Anpassung
derGehaltsschemataerfordert.Außerdem
fordert der Österreichische Gemeinde-
bund, dassdie „LehrerInnenbildungNeu“
auch zu einem neuen „LehrerInnenbild“
führt. Es wird daher notwendig sein, neu
einsteigende Lehrer im Rahmen eines
neuen Dienstrechtes auch in der Frei-
zeitbetreuung einsetzen zu können.



Niederösterreich ist das
„Land der Freiwilligen“
LH Pröll: Freiwilligenfonds mit 200.000 Euro soll Härtefälle abfedern

Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll will das „Europäische Jahr
der Freiwilligkeit“ nutzen, um

die Leistungen der Freiwilligen in den
Vordergrund zu stellen. „Gerade unser
Bundesland ist ein Land der Freiwilli-
gen, weil sich rund 50 Prozent der
Niederösterreicher freiwillig engagie-
ren. Sie leisten rund 3,4 Millionen
Wochenstunden, was wiederum rund
97.000 Vollzeit-Erwerbstätigen ent-
spricht“, betont der Landeshaupt-
mann.

Klare Motive für Engagement
94 Prozent der Freiwilligen geben als
Motiv an, „es macht Spaß, für andere
eineLeistung zu erbringen“,92Prozent
wollen „anderenhelfen“, für 85Prozent
spielt auchdasMotiv „Menschen treffen
und Freunde gewinnen“ eine wichtige
Rolle für ihr Engagement.
DieFreiwilligenarbeit konzentriere sich
auch mehr und mehr auf eine zeitlich
begrenzte Tätigkeit, etwa für einzelne
Projekte, informierte der Landeshaupt-

mann. „Wirwollen
allen Freiwilligen
DankundAnerken-
nung aussprechen,
wir möchten aber
auch das Bewusst-
sein schaffen, wie
wichtig das Frei-
willigenwesen für
die Lebensqualität
in unserem Land
ist. Undwirwollen
auchmitkonkreten
Maßnahmen den
Freiwilligen an die
Hand gehen“, so
Pröll.
Als erste derartige
Maßnahme kün-
digte der Landes-
hauptmann die
Gründung eines Freiwilligenfonds an.
Dieser wird mit 200.000 Euro im Jahr
dotiert. Der Fonds soll ein „finanzielles
Netz“ bilden, das zumTragen kommen
soll, wenn Verletzungen oder Unfälle,

zum Beispiel in der Nachbarschafts-
hilfe, nicht oder nicht genügend abge-
deckt sind. In diesen Fällen könneman
sich an den Freiwilligenfonds wenden
und einen Zuschuss beantragen.

Ein Brief der SPÖ an ihre Gemeinde-
funktionäre hat nicht nur in der
Landespolitik für große Aufregung
gesorgt. In diesem Schreiben wird
aktiv zu Gegnerbeobachtung in den
Gemeinden aufgerufen, mit dem Ziel
ÖVP-Spitzenfunktionäre und Vorsit-
zende der jeweiligen Bünde auszu-
spionieren. Mit den Worten „es ist
wichtig zu wissen, mit wem wir es zu
tun haben“ sollen Name, Adresse,
Handynummer und E-Mail-Adresse
erschnüffeltwerden.DasAdressmate-
rial wird dann vertraulich an die SPÖ-

NÖ weitergeleitet. „Die Leitner-SPÖ
gibt den Befehl aus, beim Nachbarn
schnüffeln zu gehen und will ihre
Streitpolitik im Land bis in jede Ge-
meindestubehineintragen.Wennman
früher von der SPÖ sprach stand ‚S‘
noch für ‚Sozial‘,unter Leitner steht ‚S‘
für ‚Spitzeln‘, ‚Stasi‘ und ‚Streiten‘“,
betont Karner.
DieFrage,wofürdieLeitner-SPÖdieses
Adressmaterial brauche, ist für den
Landesgeschäftsführer schnell beant-
wortet: „Hierwird ein Schmutzkübel-
wahlkampf fürdieLandtagswahl 2013

vorbereitet, weil es genau dem Kurs
entspricht, den die SPÖ unter Leitner
vor knapp drei Jahren eingeschlagen
hat.“
Dass viele SPÖ-Funktionäre diesen
Kurs nichtmittragenwollen, zeigt die
ZuspielungdesBriefes: „MeineAuffor-
derung an die SPÖ-Funktionäre ist,
diesenBespitzelungsauftrag sofort ein-
zustellen. Das ist sicher nicht der Stil,
denwir inNiederösterreichbrauchen.
Denn gerade das Gemeinsame hat
unser Bundesland so stark gemacht“,
so Karner.

Leitner-SPÖ stachelt Funktionäre zur Bespitzelung auf

Mit einem Freiwilligenfonds will Landeshauptmann Dr.
Erwin Pröll nicht nur mit Worten Danke sagen, sondern
auch mit konkreten Maßnahmen helfen.

k o m m u n a l i n f o d e r V P N i e d e r ö s t e r r e i c h

8 NÖGemeinde | März 2011

E
.E

.



gemdat lädt zur Fachmesse
Neu: Digitale Amtssignatur und E-Rechnung

Die gemdat NÖ lädt zur Fach-
messe für Kommunalverwal-
tungen. In der Zeit vom 22. bis

24. März, jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr
werden in den Räumlichkeiten der
gemdat in Korneuburg zahlreiche
Lösungsangebote für die Kommunal-
verwaltung präsentiert. Gleichzeitig
werden namhafte Partner, wie z. B. die
EVN geoinfo, gisdat usw. das umfang-
reiche Angebot ergänzen.

Elektronische
Behördenunterschrift
Seit 1.1.2011müssenelektronischeErle-
digungen der Behörden mit der Amts-
signatur versehen sein. Dies ist ein
weiterer wesentlicher Schritt zur elek-
tronischen Verwaltung und somit ein
wichtigerBeitragzumedienbruchfreien
und papierlosen Behördenverfahren.
Die gemdat unterstützt dieGemeinden
bei der Einführung und Umsetzung
dieser neuen Verwaltungsabwicklung.

K.I.M.-E-Rechnung
Für periodischewiederkehrendeRech-
nungen, die von externen Lieferanten
(z. B. EVN) in elektronischer Form in
die Kommunalverwaltung gelangen
und auf mehrere Haushalts- und viel-
leicht auch Kostenstellen aufzuteilen
sind, wurde dieses Modul geschaffen.

Damit können Fakturen anhand der
mitgelieferten elektronischen Rech-
nungsdaten automatisch verbucht
werden.

Tourismus-Modul
Dasneue „ModulTourismus“ verbindet
denTourismusNÖDatenmanager (zen-
traleDatenbankdesNÖTourismus)mit
denRIS-KommunalWebseiten derNÖ
Gemeinden.TouristischeDatenwerden
überdasRISKommunalRedaktionstool
gewartetundindenTourismusNÖDaten-
manager automatisiert übernommen.
Damit erfolgt gleichzeitig die Darstel-
lung der touristischen Daten auf den
WebseitenderTourismusdestinationen

und www.niederoesterreich.at.
Aufwendige Doppelerfassungen von
Datenwerdendamit vermieden. Somit
wird der Zeitaufwandwesentlich redu-
ziert und gleichzeitig dieDatenqualität
enorm verbessert.
Das gesamte kommunale Leistungsan-
gebotwird Ihnen bei dieser Fachmesse
auf Präsentationsständen und bei
Vorträgen näher gebracht.

Informationen

gemdat NÖ, 02262/690
www.gemdatnoe.at

Informationstechnologie für Gemeinden

Seit 1.1.2011 müssen elektronische
Erledigungen der Behörden mit der
Amtssignatur versehen sein.

Touristische Daten werden über das
RIS Kommunal Redaktionstool ge-
wartet und in den Tourismus NÖ Daten-
manager automatisiert übernommen.

k o m m u n a l i n f o d e r g e m d a t
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Die Forderung der SP-NÖ nach
einemUntersuchungsausschuss
in Sachen Skylink ist einer der

plumpsten Ablenkungsversuche, die
ich im NÖ Landtag je erlebt habe.
Besonders dann, wenn man bedenkt,
dass laut Medienberichten das rote
Spinnennetz rund um die ehemaligen
Arbeiterkammer-Funktionäre Kauf-
mann/Leitner/Lehr um eine Million
Euro eine Schmutzkübelkampagne
beim Lobbyisten Hochegger in Auftrag
gegeben hat, um ihre „Freunderlwirt-
schaft“ ungestört weiter am Laufen zu
halten. Das ist der wahre Skandal“,
stellt VP-Klubobmann LAbg. Mag.
Klaus Schneeberger klar.

„SP-Leichtfried und seine Genossen
versuchen mit dem Ruf nach einem
Untersuchungsausschuss die Flucht
nach vorne anzutreten, um von den
sozialistischen Intrigen und vom
ständigenMiesmachenvonNicht-Partei-
gängern, wie es von den SP-Vertretern
in der Flughafenführung offenbar
praktiziert wird, abzulenken. Um das
eigene Netzwerk am Laufen zu halten,
wurde sogar der eigene Home-Carrier
AUAschlechtgemacht.Einerfolgreicher
Geschäftsmann wurde in diesen Intri-
gensumpf hineingezogen und denun-
ziert und es wurde versucht, das Land
Niederösterreich und die ÖVP Nieder-
österreich in ein schlechtes Licht zu

rücken. Der Skandal dabei ist, dass
dieseSchmutzkübelkampagnemit einer
Million Euro aus Mitteln der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler bzw.
auf Kosten der Aktionäre eines börse-
notierten Unternehmens finanziert
wurde“, soKlubobmannSchneeberger.

Anzeige durch VPNÖ
„Damit hier die Justiz Licht ins Dunkel
bringt, hat VP-Landesparteigeschäfts-
führer LAbg.Mag.GerhardKarner eine
Sachverhaltsdarstellungbei der Staats-
anwaltschaft eingebracht. Denn hier
liegt der Verdacht nahe, dass Ex-
Vorstand Kaufmann mit Mitteln des
Flughafens bzw. dessen Töchter eine
PR-Kampagne initiiert hat, die seinem
persönlichen Vorteil diente. Dadurch
ist dem Unternehmen ein Schaden in
der Höhe von einer Million Euro
entstanden“, informiert der VP-Klub-
obmann.
„Einen solchen Skandal hat es in der
Zweiten Republik noch nicht gegeben.
Hier hat das sozialistische Spinnen-
netz rund um die ehemaligen Arbei-
terkammer-FunktionäreLH-Stv. Leitner,
Ex-Flughafenvorstand Kaufmann und
dem ehemaligen CAT-Geschäftsführer
Friedrich Lehr offensichtlich bewusst
den Schaden des Unternehmens Flug-
hafen Wien und der Fluglinie AUA in
Kauf genommen. Die drei AK-Amigos
habendabeidieExistenzvon tausenden
ArbeitnehmerinnenundArbeitnehmern
auf Spiel gesetzt,nur um ihrenEinfluss
zu festigen und ihr rotes Spinnennetz
weiter zu weben. Auch das Verhalten
von Direktor Schmied, der als Beirats-
vorsitzender im CAT ist, ist in diesem
Zusammenhanggenauestens zudurch-
leuchten“, erklärt Schneeberger.

Schneeberger zu Skylink:
Ablenkungsversuch der SP
Um „Freunderlwirtschaft“ am Laufen zu halten, wurde offensichtlich eine

Million für Schmutzkübelkampagne gegen Land NÖ, VP und AUA ausgegeben.

VP-Klubobmann Klaus Schneeberger: „Einen solchen Skandal hat es in der
Zweiten Republik noch nicht gegeben.“

k o m m u n a l i n f o d e s Ö V P L a n d t a g s k l u b s
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Fuhrpark: Erdgas um
60 Prozent günstiger
Neue Rahmenbedingungen machen Erdgasautos noch attraktiver

Der NOVA-Bonus für alternativ
betriebene Autos, die niedrigen
Emissionszahlen und der Preis-

vorteil an der Zapfsäule sprechen für
den Treibstoff Erdgas.
Die Anhebung der Mineralölsteuer
Anfang2011machtErdgasnochattrak-
tiver. Diesel und Benzin wurden im
Jänner erneut teurer.Derumweltfreund-
liche Treibstoff Erdgas blieb hingegen
günstigund kostet zumBeispiel inWien
konstant 0,914 Euro. Ein Mittelklasse-
wagen mit Erdgas-Antrieb spart daher
bis zu 60 Prozent an Treibstoffkosten.
DieErsparnis imVergleich zuDiesel be-
trägt bei einemMittelklassewagenmit
typischem Verbrauch 43 Prozent. Der
niedrigeVerbrauchvonErdgasautos liegt
im höheren Brennwert von Erdgas
begründet:Mit einemKilogrammErd-
gaskommenAutofahrer gleichweitwie
mit1,3LiterDiesel oder1,5LiterBenzin.

Sauber und sicher
Erdgas im Tank, auch Compressed
Natural Gas (CNG) genannt, verbindet

WirtschaftlichkeitundUmweltbewusst-
sein. Erdgasautos verursachen wesent-
lichwenigerSchadstoffealsBenzin-oder
Dieselautos. Verglichen mit konven-
tionellen Fahrzeugen emittieren Erd-
gasautos bis zu 85 Prozent weniger
Stickstoffoxide, die zur Ozonbildung
beitragen, bis zu 20 Prozent weniger
Kohlendioxid und bis zu 90 Prozent
weniger Partikel.Wer ein Taschentuch
andenAuspuff einesdiesel- oderbenzin-
betriebenen Fahrzeugs hält, hat nach
Sekunden Rußpartikel darauf. Beim
Erdgasbleibt es sauber. Bei derVerbren-
nung fällt außerdemkein gesundheits-
schädlicher Feinstaub an. Erdgasautos
sind im täglichen Betrieb mindestens
genauso sicherwieBenzin- oderDiesel-
fahrzeuge. Die Zündtemperatur von
Erdgas ist fast doppelt so hochwie jene
von Benzin oder Diesel. Und auch die
Einfahrt in Tiefgaragen ist – anders als
bei Flüssiggasautos - möglich.

Gut versorgt
Fast 6.000 Erdgasautos sind derzeit auf

Österreichs Straßen unterwegs. 2010
wurden in Österreich 603 Erdgas-
Fahrzeuge angemeldet – das zeigen
Zahlen der Statistik Austria. Flotten-
betreiber wie die Post AG, Coca-Cola
Hellenic, der Flughafen Wien, ORF
Wien oder die Telekom Austria fahren
bereits mit Erdgas. Eine durchgängige
Versorgung ist landesweit mit mehr
als 170 Erdgastankstellen gesichert.

Umweltbonus
Seit 1. Juli 2008erhaltenneuzugelassene
PKWmit einemCO2-Ausstoßunter120
g/km einen Bonus von 300 Euro sowie
einen 200 Euro Bonus für die Unter-
schreitung bestimmter NOx-Grenz-
werte.Alternativ betriebeneFahrzeuge
bekommeneinengenerellenBonusvon
500 Euro.

Ein Mittelklasse-
wagen mit Erdgas-
Antrieb spart bis
zu 60 Prozent an
Treibstoffkosten.

Informationen

Aktuelle Liste der Tankstellen im
Internet auf www.wienenergie.at
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von Dr. Walter Leiss

Mit einer Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes wur-
de klargestellt, dass bei

einem Vertragsabschluss einer Ge-
meinde im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung betreffend Grund-
stücksangelegenheiten die Unter-
schriften derjenigen Personen, die
nach den einschlägigen Organisations-
vorschriften die Erklärung zu unter-
fertigen haben, gemäß § 31 Abs. 1
Grundbuchsgesetz zu beglaubigen
sind, wenn die Urkunde nicht mit der
genehmigenden Erklärung einer Be-
hörde des Bundes oder eines Landes
im Sinne des § 31 Abs. 2 Grundbuchs-
gesetz versehen ist.
Anhand dieser Entscheidung der auch
wegen der geänderten Genehmigungs-
pflicht im § 90 NÖ Gemeindeordnung
besondereBedeutung zukommt, sollen
die Anforderungen für Fertigung von
Urkunden in der Folge dargestellt
werden.

Fertigung von Urkunden
( § 55 NÖ Gemeindeordnung)

Rechtsgeschäfte in der
Privatwirtschaftsverwaltung
Urkunden über Rechtsgeschäfte, bei
deneneineschriftlicheAusfertigungvon
denVertragsteilenunterschriebenwird,
sind mit Ausnahme der Angelegen-
heiten in der laufendenVerwaltung, zu
ihrerRechtsverbindlichkeit vonBürger-
meisterundeinemMitglieddesGemein-
devorstandes zu fertigen und mit dem
Gemeindesiegel zu versehen.

Urkunden in der Privatwirtschafts-

verwaltung – Zuständigkeit
Gemeinderat/Genehmigungspflicht
Fällt das Rechtsgeschäft in die Zustän-
digkeit des Gemeinderates oder ist für
dieWirksamkeit des Rechtsgeschäftes
dieGenehmigungderAufsichtsbehörde
erforderlich, so ist die Urkunde im ers-
tenFall zusätzlichdurchzweiMitglieder
des Gemeinderates mitzufertigen, im
zweiten Fall ist auch die amtliche Ferti-
gungderAufsichtsbehördeerforderlich.

Urkunden im Rahmen
der Hoheitsverwaltung
Alle übrigen Urkunden und Schrift-
stücke im Rahmen der Hoheitsverwal-
tung sind vomBürgermeister zu unter-
fertigen. Der Bürgermeister kann den
leitenden Gemeindebediensteten oder
andere Gemeindebedienstete ermäch-
tigen schriftliche Ausfertigungen der
Gemeinde zu unterschreiben.
Ebenso können Ausfertigungen von
einem Mitglied des Gemeindevor-
standes gefertigt werden, wenn ihnen

der Bürgermeister gemäß § 37 Abs. 2
(Aufgaben im Rahmen des eigenen
Wirkungsbereiches) oder gemäß § 39
Abs.3 (Angelegenheitendes übertrage-
nen Wirkungsbereiches) fertigen. In
diesen Fällen ist allerdings auf die
Fertigungsklausel zu achten, die in
diesen Fällen jeweils „Für den Bürger-
meister“zu lauten hat.
Der Bürgermeister ist auch berechtigt,
Erledigungen auszufertigen, denen
Beschlüsse des Gemeindevorstandes
oderGemeinderates zugrunde liegen. In
diesen Fällen ist in der Fertigung auf
diesen Umstand (für den Gemeinde-
vorstand – der Bürgermeister) hinzu-
weisen.

Genehmigungspflicht
1.DieVeräußerung,Verpfändung oder
sonstigeBelastungvonunbeweglichem
Vermögen und der Erwerb von unbe-
weglichemVermögen, wenn der Kauf-
preis ganz oder teilweise gestundet
oder auf einen Satzpost übernommen

Fertigung von Privat-
urkunden einer Gemeinde
Bei Grundbucheintragung ist eine Beglaubigung der Unterschrift der

Gemeindeorgane erforderlich

Urkunden und Schriftstücke im Rahmen der Hoheitsverwaltung sind vom
Bürgermeister zu unterfertigen.

r e c h t & v e r w a l t u n g
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wird, bedürfen der Genehmigung der
Landesregierung.DerErwerbvonunbe-
weglichemVermögenbedarfdaherdann
keiner aufsichtsbehördlichen Geneh-
migung, wenn der Kaufpreis sofort
entrichtet wird.

2.KeinerGenehmigungbedürfendie in
Punkt 1 genannten Rechtsgeschäfte,
wennderWert zweiProzentderGesamt-
einnahmen des ordentlichen Voran-
schlagesdesHaushaltsjahresnichtüber-
steigt. IndiesenFällen istdaher ebenfalls
keine Genehmigung der Landesregie-
rung erforderlich.

3. Ebenfalls bedarf die Veräußerung
von unbeweglichem Vermögen dann
keiner Genehmigung, wenn der Kauf-
preise den ortsüblichen Preis nicht
unterschreitet. Dies muss durch ein
Gutachten einesAmtssachverständigen
oder eines gerichtlich beeideten Sach-
verständigenvorBeschlussfassungnach-
gewiesen werden.

Beglaubigung bei Rechts-
geschäften betreffend
unbeweglichem Vermögen
Rechtsgeschäfte, die den Erwerb, die
Veräußerung, die Verpfändung oder
sonstigeBelastungvonunbeweglichem
Vermögen betreffen, unterliegen der
Zuständigkeit des Gemeinderates (§ 35
Z. 22a). DerartigeUrkunden sind daher
durchdenBürgermeister,einemMitglied
des Gemeindevorstandes und zwei
weiteren Mitgliedern des Gemeinde-

rates zu fertigen. In
denFällen, indenen
eineGenehmigungs-
pflichtderAufsichts-
behörde vorge-
sehen ist, ist die
amtliche Fertigung
der Aufsichtsbe-
hörde auf der
Urkundeersichtlich
zu machen.
In den Fällen, in
denendieUrkunde
mit der genehmi-
genden Erklärung
der Aufsichtsbe-
hörde versehen ist,
ist eine Beglaubi-
gung der Unter-
schriften der Ge-
meindeorgane zur
Verbücherung der
Urkunde nicht er-
forderlich.
Ist das Rechtsge-
schäft jedoch nicht
genehmigungs -
pflichtig und ent-
hält demgemäß
keinen Genehmi-
gungsvermerkdesLandes (derAufsichts-
behörde), sobedarf es zurVerbücherung
dieserUrkundederbeglaubigtenUnter-
schriften der zeichnungsberechtigten
Personen der Gemeinde. Dies hat der
Oberste Gerichtshof in seinem
Erkenntnis vom27.5.2010,5Ob59/10b,
nunmehr klargestellt.

Zusammenfassung
Bei Rechtsgeschäften betreffend unbe-
weglichesVermögenderGemeindebzw.
bei Erwerb von unbeweglichem Ver-
mögen durch die Gemeinde sind die
UnterschriftendesBürgermeisters,eines
Gemeindevorstandes und der zwei
weiterenGemeinderatsmitglieder,sofern
dieUrkundenicht einenGenehmigungs-
vermerk des Landes (der Aufsichts-
behörde) aufweist, von einem Notar
beglaubigenzu lassen.Dies istunbedingt
erforderlich, damit die Urkunde auch
verbüchert werden kann.

wHR Dr. Walter Leiss
ist Klubdirektor
des NÖ Landtagsklubs
der ÖVP

r e c h t & v e r w a l t u n g
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von Dr. Raimund Heiss und
Dr. Ursula Riedmüller-Heiss

Im Zuge der Erstellung der Um-
satzsteuerjahreserklärung stellt
sich immer wieder die Frage, wie

Anschaffungen aus anderen Mitglied-
staaten umsatzsteuerlich zu behan-
deln sind. Zu beachten ist, dass bei
Gemeinden die umsatzsteuerliche Be-
handlung davon abhängig ist, ob die
Anschaffungen aus anderen Mitglied-
staaten für den Unternehmensbereich
oder Hoheitsbereich erfolgen, und ob
im Vorjahr ebenfalls Anschaffungen
aus anderen Mitgliedstaaten vorge-
nommen wurden.
Der folgende Beitrag soll einen Über-
blick geben, wann ein innergemein-
schaftlicher Erwerb (im Folgendem
innergemeinschaftlicher Erwerb) vor-
liegt und wie dieser umsatzsteuerlich
zu behandeln ist.

Voraussetzungen
Ein innergemeinschaftlicher Erwerb
liegt vor, wenn folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:
1. Ein Gegenstand gelangt anlässlich
der Lieferung an den Erwerber aus
dem Gebiet eines Mitgliedstaates in
das Gebiet eines anderen Mitglied-
staates.

2. DerErwerber ist entweder einUnter-
nehmer, der denGegenstand für sein
Unternehmen erwirbt oder eine
juristische Person, die nicht Unter-
nehmer ist oder den Gegenstand
nicht für ihr Unternehmen erwirbt.

3. Die Lieferungen wird durch einen
Unternehmerdurchgeführt,dernicht
Kleinunternehmer ist.

Sind die oben genannten Vorausset-
zungen erfüllt,hat derUnternehmer in
demGebiet desMitgliedstaates, in dem

sich der Gegenstand am Ende der Be-
förderung oder Versendung befindet,
einen innergemeinschaftlicher Erwerb
zu versteuern. Die Angabe der UID ist
fürdieErwerbsbesteuerungnicht erfor-
derlich, sie ist jedochvomErwerberdem
Lieferer mitzuteilen, damit dieser
umsatzsteuerfrei liefern kann.
Ein innergemeinschaftlicher Erwerb
liegt jedochnur vor,wennderErwerber
einembestimmtenPersonenkreis ange-
hört –derErwerbermussUnternehmer
sein oder eine juristische Person – und
keine Ausnahme von der Erwerbsbe-
steuerung vorliegt.

Erwerber
a) Unternehmer, der für seinen
Unternehmensbereich erwirbt

Ein Unternehmer tätigt einen innerge-
meinschaftlichen Erwerb nur dann,
wennerdenGegenstand für seinUnter-
nehmenerwirbt.DieBestimmungendes
§ 12Abs2Z2UStG,wonachbestimmte
Lieferungen nicht als für das Unter-

nehmen ausgeführt gelten (Stichwort
PKW), gelten nicht für den innerge-
meinschaftlichen Erwerb. Der Erwerb
ist indiesenFällenzuversteuern,es steht
jedoch kein Vorsteuerabzug zu.

Beispiel 1
Die Gemeinde Musterhausen erwirbt
von einem Unternehmer aus einem
anderen Mitgliedstaat einen PKW für
ihren Unternehmensbereich „Essen auf
Rädern“.

Lösung 1
Die Gemeinde Musterhausen hat den
Erwerb des PKW inÖsterreich als inner-
gemeinschaftlicherErwerbzuversteuern.
In der Umsatzsteuervoranmeldung hat
dieGemeindeMusterhausendie Bemes-
sungsgrundlage für den innergemein-
schaftlichenErwerb inderKennziffer070
sowie 072 einzutragen. Da die Anschaf-
fung eines PKWsnicht als für dasUnter-
nehmen ausgeführt gilt, ist ein Vorsteu-
erabzug nicht möglich.

Innergemeinschaftliche
Erwerbe von Gemeinden
Tipps zur umsatzsteuerlichen Behandlung

Im Beispiel erwirbt eine Gemeinde einen Pkw aus einem anderen Land für ihren
Unternehmensbereich „Essen auf Rädern“. Da die Anschaffung nicht als für das
Unternehmen ausgeführt gilt, ist ein Vorsteuerabzug nicht möglich.

r e c h t & v e r w a l t u n g
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b) Juristische Person, die nicht Unter-
nehmer ist, oder nicht für ihren
Unternehmensbereich anschafft

Der Erwerbssteuerpflicht sind neben
Unternehmernauch juristischePersonen
unterworfen, die keine Unternehmer-
eigenschaft besitzen oder nicht für ihr
Unternehmen erwerben. Hier ist als
Besonderheit auf die Erwerbsschwel-
lenregelung hinzuweisen.

Erwerbsschwelle
Nicht als innergemeinschaftlicher
Erwerb gilt die Lieferung an

– Unternehmer, die nur unecht steuer-
befreite Umsätze ausführen,

– anpauschalierte Land- undForstwirte
und

– an juristischePersonen,diedenGegen-
stand nicht für ihr Unternehmen
erwerben,

wenn die Erwerbsschwelle nicht über-
schritten wird.

Die Erwerbsschwellen sind in allen
Mitgliedstaaten unterschiedlich nor-
miert. InÖsterreichbeträgt dieErwerbs-
schwelle 11.000 Euro.
ZurBeurteilung,obdieErwerbsschwelle
überschrittenwird,werdendieErwerbe
aus allen Mitgliedstaaten zusammen-
gerechnet. Maßgebend sind die Netto-

entgelte. Die Erwerbe neuer Fahrzeuge
und verbrauchsteuerpflichtigerWaren
sind bei der Erwerbsschwellenberech-
nung außer Ansatz zu lassen.
Liegen die innergemeinschaftlichen
Erwerbe im vorangegangenen Kalen-
derjahr über 11.000 Euro, dann hat im
laufendenKalenderjahr für alleErwerbe
jedenfalls eine Besteuerung als inner-
gemeinschaftlicher Erwerb stattzu-
finden, auchwenndieErwerbsschwelle
im laufendem Jahr nicht erreicht wird.
Wurde die Erwerbsschwelle im voran-
gegangenen Jahr nicht überschritten,
unterliegen ab dem Entgelt für den
Erwerb,mit dem im laufenden Jahr die
Erwerbsschwelle überstiegen wird,
dieser Erwerb und die nachfolgenden
Erwerbe der Besteuerung.

Beispiel 2
Die Gemeinde Musterhausen kauft im
Jahr 2011 für den Bürgermeister einen
Schreibtisch um 2.380 Euro aus einem
anderen Mitgliedstaat (inklusive 380
EuroUmsatzsteuer desMitgliedstaates).
Die Gemeinde Musterhausen hat dem
UnternehmerausdemanderenMitglied-
staat ihreUIDnicht bekannt gegeben. Im
Jahr 2010 hatte die Gemeinde Muster-
hausen in einem anderen Mitgliedstaat
Stühle für den Trauungssaal um insge-
samt 19.200 Euro angeschafft.

Lösung Beispiel 2
Da die Gemeinde Musterhausen im
Vorjahr (2010) die Erbwerbsschwelle von
11.000 Euro überschritten hat, muss sie
den innergemeinschaftlicher Erwerb im
Jahr 2011 in Österreich der Umsatz-
steuer unterziehen. Bemessungsgrund-
lage istdasNettoentgelt,somit2.000Euro.
Da der auf den Gegenstand fallende
österreichische Umsatzsteuersatz anzu-
wenden ist, ist imkonkretenFall der inner-
gemeinschaftlicherErwerbmit20Prozent
zu versteuern. In der Umsatzsteuervor-
anmeldung hat die Gemeinde Muster-
hausen die Bemessungsgrundlage für
den innergemeinschaftlicher Erwerb in
der Kennziffer 070 sowie 072 einzu-
tragen. Die Nennung der UID ist für die
Erwerbsbesteuerung nicht erforderlich.
Da aber dem Unternehmer aus dem
anderen Mitgliedstaat die UID nicht
bekannt geben wurde, kann dieser die
Lieferung nicht als innergemeinschaft-
liche Lieferung steuerfrei belassen. Die
AnschaffungdesSchreibtisches ist sowohl
mit der ungarischen als auch mit der
österreichischen Umsatzsteuer belastet.

Beispiel 3
Die Gemeinde Musterhausen kaufte bei
einem Händler in einem anderen
Mitgliedstaat 2010 Einrichtungsgegen-
stände fürdieVolksschuleum10.000Euro

Die Erwerbs-
schwellen sind
in allen Mitglied-
staaten
unterschiedlich
normiert. In
Österreich
beträgt sie
11.000 Euro.
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(netto). Im Jänner 2011 kauft sie beim
selben Händler für den Kindergarten
Turngeräte um 5.000 Euro (netto), sowie
für dieVolksschule um7.000Euro (netto)
ein. ImFebruar 2011 kauft siewiederum
beim selben Händler für die Volkschule
eine Kücheneinrichtung um 8.000 Euro
(netto).

Lösung Beispiel 3
Im Vorjahr (2010) wurde die Erwberbs-
schwellenichtüberschritten. Im laufenden
Jahr unterliegen ab dem Entgelt für den
Erwerb, mit dem im laufenden Jahr die
Erwerbsschwelle überstiegenwird,dieser
Erwerb und die nachfolgenden Erwerbe
der Besteuerung. Bei der Lösung dieses
Beispiels ist jedoch eine getrennte Beur-
teilung zwischen Unternehmensbereich
und Hoheitsbereich vorzunehmen.

Unternehmensbereich Kindergarten
Die Anschaffung für den Unterneh-
mensbereich Kindergarten im Jänner
2011 um 5.000 Euro unterliegt der
Erwerbssteuer. DadieGemeindeMuster-
hausen im Bereich Kindergarten Unter-
nehmer ist und die Turngeräte für den
Unternehmensbereich anschafft, kommt
die Erwerbsschwellenregelung nicht zur
Anwendung.DieGemeindeMusterhausen
kann die anfallende Erwerbssteuer als
Vorsteuergeltendmachen. InderUmsatz-
steuervoranmeldung hat die Gemeinde
Musterhausen den innergemeinschaft-

lichen Erwerb in den Kennzahlen 070
sowie072auszuweisen.DieVorsteueraus
dem innergemeinschaftlichenErwerb ist
gesondert in der Kennzahl 060 auszu-
weisen.

Hoheitsbereich Volksschule
DieAnschaffungen für dieVolkschule im
Jänner 2011 um 7.000 Euro, ist mangels
Überschreiten der Erwerbsschwelle kein
innergemeinschaftlicher Erwerb. Die
Anschaffung für den Unternehmensbe-
reichKindergarten iHv 5.000Euro bleibt
bei der Berechnung des Überschreitens
der Erwerbsschwelle unberücksichtigt.
Die LieferungderTurngeräte inHöhevon
7.000 Euro für die Volkschule ist im
anderen Mitgliedstaat steuerbar und
steuerpflichtig, die Gemeine Muster-
hausen hat dem Lieferanten 7.000 Euro
zuzüglich der USt des anderenMitglied-
staates zu zahlen.
Mit dem Erwerb der Kücheneinrichtung
im Februar 2011 um 8.000 Euro für die
Volksschule wird die Erwerbsschwelle
von 11.000 Euro überschritten. Die
GemeindeMusterhausenhat denErwerb
der Kücheneinrichtung der österreichi-
schenUmsatzbesteuerungzuunterziehen
(Kennziffern 070 sowie 072), einVorsteu-
erabzug ist nicht möglich, da die
Gemeinde Musterhausen die Küchen-
einrichtung fürdenHoheitsbereichange-
schafft hat.

Achtung!
Die Gemeinde Musterhausen muss dem
Lieferanten der Kücheneinrichtung ihre
UID bekannt geben,damit dieser steuer-
frei liefern kann. Andernfalls wäre die

Kücheneinrichtung sowohlmit der öster-
reichischen Umsatzsteuer, als auch mit
derUmsatzsteuerdesMitgliedstaatesdes
Lieferanten belastet.

Verzicht
Unternehmer, die unter die Erwebs-
schwellenregelung fallen,können,wenn
sie dieSchwellenicht überschreiten,auf
die Anwendung der Erwerbsschwel-
lenregelungverzichtenund ihreErwerbe
inÖsterreichbesteuern.DerVerzicht ist
gegenüberdemFinanzamt innerhalbder
Frist zur Ababe der Umsatzsteuervor-
anmeldung für den Umsatzsteuervor-
anmeldungszeitraum, in dem erstmals
ein innergemeinschaftlicher Erwerb
getätigt worden ist, schriftlich zu
erklären und bindet den Erwerber
mindestens für zwei Jahre.

Zusammenfassung
Im Unternehmensbereich belasten
innergemeinschaftliche Erwerbe nicht
das Budget der Gemeinde, da die
Erwerbssteuer als Vorsteuer geltend
gemacht werden kann.
ImHoheitsbereich istVorsicht geboten,
da unter Umständen, wenn trotz Über-
schreiten der Erwerbsschwelle die UID
demLieferantennicht bekannt gegeben
wird, die Anschaffungmit der Umsatz-
steuer aus zwei verschiedenenMitglied-
staaten belastet wird.

Im Beispiel wird mit dem Erwerb einer
Kücheneinrichtung für eine Schule die
Erwerbsschwelle von 11.000 Euro
überschritten. Die Gemeinde hat den
Erwerb der Kücheneinrichtung der
österreichischen Umsatzbesteuerung
zu unterziehen.
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Wiederholt sind Bürgermeis-
ter bzw. Gemeindefunk-
tionäre mit Strafanzeigen

konfrontiert. Diesbezüglich wird um-
gehend anwaltliche Beratung und
Vertretung empfohlen, dies aufgrund
der novellierten Strafprozessord-
nung.
Nunmehr kommt der Staatsanwalt-
schaft eine sehrweitgehendeUntersu-
chungspflicht zu. Die Staatsanwalt-
schaft führtVorverfahren inderRegel
durch die jeweiligen Landeskriminal-
ämter.Mit anderenWorten:Bereits der
Anruf einesKriminalbeamtenzurVer-
einbarung eines Termins zum Zweck
der Einvernahme ist als Untersu-
chungshandlung der Staatsanwalt-
schaft zuqualifizieren.Schon indiesem
Verfahrensstadiumwird die Einschal-

tung eines Rechtsvertreters zur Inter-
essenswahrungempfohlen.DieEinver-
nahme kann durch einen Schriftsatz,
den ein Rechtsanwalt ausarbeitet,
vorbereitet werden, sodass sich der
betroffeneAmtsträger in seinerVerant-
wortung nurmehr auf die schriftliche
Äußerung seines Rechtsanwaltes
beziehen muss.
Das rasche Einschalten eines Rechts-
beraters ist auchdeshalb geboten,weil
dann,wenndieAnklageschrift vorliegt,
diese nur mehr durch Einspruch zu-
rückgewiesen werden kann. In der
Praxiswird aberAnklageeinsprüchen
selten Folge gegeben. Der angeklagte
Bürgermeister hätte dann erst in der
Hauptverhandlung die Möglichkeit,
seineUnschuldzubeweisen,wobeidies
naturgemäß wesentlich schwieriger

zu bewerkstelligen
ist als im Vorver-
fahren.
Zu beachten ist,
dass nunmehr Ver-
sicherungsproduk-
te in Vorbereitung
sind, wonach die
Kostendeckung für
die Rechtsvertre-
tung (Verteidigung)
nicht erst ab dem
Stadium der Anklageerhebung, son-
dern bereits mit der ersten Verfol-
gungshandlungderStaatsanwaltschaft
(Anruf eines Kriminalbeamten zur
Vereinbarung eines Einvernahme-
termins) eintreten soll.

Dr. Franz Nistelberger ist Verbandsanwalt des
Gemeindevertreterverbandes der VPNÖ

Rechtstipps aus der Praxis
Was tun bei einer Strafanzeige gegen den Bürgermeister

Franz
Nistelberger

Die Bewältigung der kommuna-
len Aufgaben ist in den letzten
Jahren zunehmend schwieri-

ger geworden. Neben der Finanz-
knappheit sind Fragen der Kompe-
tenzverteilung, der Infrastrukturent-
wicklung, der Energieplanung, der
Priorisierung und der Umwelt- und
Sozialverträglichkeit zu klären.
All dies erfordert ein interdisziplinäres
ZusammenwirkenvonöffentlicherHand
undPrivatwirtschaft.NeueFormender
Finanzierungen sind zu entwickeln.

Aus diesem Grund haben sich PORR
Solutions,Raiffeisen-Leasing,Siemens
und VASKO+PARTNER zusammenge-
schlossen und die Initiative für das
Kommunalwirtschaftsforumergriffen.
Es ist gelungen, eine namhafte und
international renommierte Referen-
tengruppe für das Kommunalwirt-
schaftsforumKrems2011zubegeistern.
Diesewird aktuelleThemender öffent-
lichenHand indenMittelpunkt stellen,
ihre Erfahrungen und ihre Erfolgs-
beispiele präsentieren. Auch Finanz-
minister DI Josef Pröll hat seine Teil-
nahme zugesagt.
Das Kommunalwirtschaftsforum soll
dahereinePlattformbilden,beiderdiese
Erfahrungen sowie Best Practice Bei-
spiele vorgestellt undAntwortenaufdie
BedürfnissederöffentlichenHandnach
innovativenModellendiskutiertwerden

können.MitdiesemForumsoll eine jähr-
liche Veranstaltungsreihe installiert
werden,dienachhaltigdemErfahrungs-
austausch, Know-how- Transfer und
Networking dient.

Informationen

Inhalte des zweitägigen Programms,
sowie weitere Informationen und
Anmeldung unter:
www.kommunalwirtschaftsforum.at

Partnerschaftmit Zukunft
Das Kommunalwirtschaftsforum in Krems
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von Mag. Mario Gnesda, LL.M

Die Anzahl und die Komplexität
der Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereiche einer Gemeinde

erweitern sich kontinuierlich. Dies be-
deutet für die Gemeindebediensteten
und die Gemeindefunktionäre auch
eine Erhöhung des persönlichen Ver-
antwortlichkeitsbereiches, was wie-
derum dazu führen kann, dass die ver-
antwortlichen Personen aufgrund Un-
achtsamkeit, Unwissenheit oder oft
auch politisch motivierter Gründe mit
den Bestimmungen des Strafrechtes
in Konflikt geraten.
Die Staatsanwaltschaft ist gesetzlich
verpflichtet, jedemVerdacht einer straf-
baren Handlung nachzugehen, sobald
sie davonKenntnis erlangt. Ein Ermitt-
lungsverfahren zurKlärung,obdieVer-
dachtsmomente für eine Anklage-
erhebungausreichen,kannbereitsdurch
eine anonyme Anzeige ausgelöst
werden.
In der Regel trifft eine allfällige straf-
rechtliche Verantwortlichkeit immer
einenatürlichePerson (z.B.Bürgermeis-
ter, Amtsleiter, Bauhofleiter…)1. Unab-
hängig davon, ob das Ermittlungsver-
fahren eingestellt oder ein gerichtliches
Strafverfahren durchgeführt wird,
kommen auf den Beschuldigten bzw.
Angeklagten eine Reihe von Unan-
nehmlichkeiten zu.
Neben der psychischen Belastungen
undder negativenBerichterstattungen
über die Person und die betroffene
Gemeinde, führen die oft langwierigen
Verfahren zu einer hohen Kostenbe-
lastung (z. B. Anwalts- und Gutachter-
kosten,Gerichts- undZeugengebühren),
was für den Einzelnen zur Existenzbe-
drohung werden kann. Hinzu kommt,
dass in einem Strafprozess der Ange-

klagte–andersals imZivilprozess–auch
im Falle eines Freispruches grundsätz-
lich die Kosten selbst zu tragen hat, da
der staatliche Kostenersatz meistens
nicht einmal annähernd die tatsächli-
chenKosten derVerteidigung abdeckt.
Selbst wenn der Angeklagte aufgrund
bestehender landesgesetzlicherBestim-
mungen2Anspruch auf Rückersatz der
Prozess- undAnwaltskostengegenüber
der Gemeinde hat, besteht keine 100-
prozentigeKostenersatzgarantie.Außer-
dem ist zu beachten, dass in solchen
Fällen der Kostenersatz aus Gemein-
demitteln zu leisten ist,was eine außer-
planmäßige Belastung des Gemeinde-
budgets bedeutet und politische
Diskussionen und Vorwürfe zur Folge
haben kann.
Für eineGemeindeempfiehlt sichdaher
der Abschluss einer Strafrechtsschutz-
versicherung, die das Kostenrisiko im
Falle eines Strafverfahrens abdeckt.
NebenderGemeindegenießenauchalle

Gemeindebediensteten und Gemein-
defunktionäre im Rahmen ihrer Tätig-
keiten fürdieGemeindeVersicherungs-
schutz.Es empfiehlt sichdarüberhinaus
darauf zu achten, dass auch alle im
Auftrag der Gemeinde tätigen Hilfs-
personen – unabhängig vom bestehen
eines formellen Dienstverhältnisses –
vomVersicherungsschutz erfasst sind.
Ausgegliederte gemeindeeigeneGesell-
schaften, die z. B. zum Betrieb diverser
Anlagen und Betriebe oder aus förde-
rungs- und steuerrechtlichen Gründen
errichtet wurden, können entweder
durchbesondereVereinbarungmitver-
sichert werden oder es ist für sie eine
eigene Strafrechtsschutzversicherung
abzuschließen.
Die herkömmlichenStrafrechtsschutz-
versicherungen bieten vor allem im
kommunalen Bereich nur einen sehr
eingeschränkten und oft unzurei-
chendenVersicherungsschutz. Einpaar
wenige Versicherungsunternehmen

Während bei einer herkömmlichen Strafrechtsschutzversicherung eine
Kostenvorausdeckung nur für Fahrlässigkeitsdelikte besteht, gewährt eine
Spezial-Strafrechtsschutzversicherung für Gemeinden auch für alle Vorsatz-
delikte Vorausdeckung.

Spezial-Strafrechtsschutz
versicherung für Gemeinden
Die optimale Versicherungslösung für Gemeinden, Bedienstete und Funktionäre
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haben darauf reagiert und bieten nun
auch fürGemeindensogenannteSpezial-
Strafrechtsschutzversicherungenan,die
im Vergleich zu herkömmlichen Straf-
rechtsschutzversicherungen inderRegel
folgendewesentlicheDeckungserweite-
rungen beinhalten:

Ermittlungs-
Strafrechtsschutz
Eine herkömmliche Strafrechtsschutz-
versicherungbietet erst abAnklagebzw.
Einbringung des Strafantrages Versi-
cherungsschutz,wasnatürlich sehr spät
ist, da zu diesem Zeitpunkt das Ermitt-
lungs- bzw.Vorverfahren – in dem vom
Beschuldigten oft wichtige Schritte zur
eigenen Entlastung gesetzt werden
können – bereits abgeschlossen ist.
In der Spezial-Strafrechtsschutzver-
sicherungbestehthingegenabderersten
nach außen in Erscheinung tretenden
behördlichenoder gerichtlichenErmitt-
lungshandlung voller Versicherungs-
schutz. Es ist somit gewährleistet, dass
zumfrühestenZeitpunktVersicherungs-
schutz gegeben ist unddie beschuldigte
Person sofort aktiv Schritte zu ihrer
Entlastungsetzenkann (z.B. anwaltliche
Stellungnahmen, Beauftragung von
Privatgutachten).
In diesem Zusammenhang ist darauf
hinzuweisen, dass einige Versiche-
rungsgesellschaften ihre Gemeinde-
Rechtsschutzversicherungen mit der
Mitversicherung eines Ermittlungs-
Strafrechtsschutzes bewerben. Dabei
handelt es sich jedoch oft nur um Teil-
deckungen, die für das Ermittlungs-
verfahren nur sehr geringe Versiche-
rungssummen vorsehen und/oder
andereDeckungseinschränkungen (z. B.
keinVersicherungsschutzbeiErmittlung
wegeneinesVorsatzdeliktes) aufweisen
unddaherkeinesfallsmitdemDeckungs-
umfang einer Spezial-Strafrechts-
schutzversicherung verglichenwerden
können.

Mitversicherung reiner
Vorsatzdelikte
Währendbei einerherkömmlichenStraf-
Rechtsschutzversicherung eineKosten-
vorausdeckung nur für Fahrlässigkeits-
delikte besteht, gewährt eine
Spezial-Strafrechtsschutzversicherung
für Gemeinden auch für alleVorsatzde-
likte (z. B. Urkundendelikte gem.

§§ 223-225 StGB, Verletzung der Amts-
haftpflicht und verwandte strafbare
Handlungen gem. §§ 302-311 StGB)
Vorausdeckung. Erst im Falle einer
rechtskräftigen Verurteilung wegen
Vorsatz entfällt rückwirkend der Versi-
cherungsschutz.

Freie Anwaltswahl ohne
Selbstbeteiligung
Die Spezial-Strafrechtsschutzversiche-
rung bietet generell freie Anwaltswahl
ohne Selbstbeteiligung.

Private Sachverständigen-
gutachten
Die Spezial-Strafrechtsschutzversiche-
rung bietet auch Kostendeckung für
privat veranlasste Sachverständigen-
gutachten, die inAbstimmungmit dem
Rechtsanwalt zur Entlastung als not-
wendig erachtet werden.
ImVergleichdazubietet eineherkömm-
liche Straf-Rechtsschutzversicherung
nurVersicherungsschutz für imRahmen
eines Strafprozesses gerichtlich veran-
lasster Gutachten. Kosten für private
Gutachten werden generell nicht über-
nommen.

Versicherungssumme
Volle Kostendeckung ab der ersten
behördlichen Ermittlungshandlung so-
wie dieMöglichkeit der freienHonorar-
vereinbarungmit spezialisiertenRechts-
anwälten und die Beauftragung von
Privatgutachtenbietenzwardiebestmög-
licheVerteidigung imVersicherungsfall,
bedingen aber auch einehoheVersiche-
rungssumme, weshalb im Bereich der
Spezial-Strafrechtsschutzversicherung
Versicherungssummenab300.000Euro
je Versicherungsfall üblich sind.

Zusammenfassung
Die Praxis zeigt, dass Gemeindebe-
dienstete und Gemeindefunktionäre
aufgrund ihrer vielfältigen Tätigkeits-
und Verantwortungsbereiche, den
Gepflogenheiten im Miteinander und
den politischen Vorgängen mit einer
Vielzahl von strafrechtlichen Bestim-
mungen inBerührungkommenkönnen,
die eine rasche und kompetente recht-
liche Unterstützung des Einzelnen
notwendig machen.
Im Falle strafrechtlicher Ermittlungs-
handlungen bietet für die Gemeinde-
bediensteten und die Gemeindefunk-
tionäre nur eine Spezial-Strafrechts-
schutzversicherung – und nicht ein für
Gemeinden adaptiertes Standard-Rechts-
schutzprodukt – den bestmöglichen
Versicherungsschutz.

1 Seit Inkrafttreten des Verbands-
verantwortlichkeitsgesetzes (BGBl I
2005/151) kann auch für eine juris-
tische Person bzw. eine Gemeinde
im Bereich der Privatwirtschafts-
verwaltung eine strafrechtliche
Verantwortlichkeit bestehen.

2 siehe dazu § 25 NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz 1976
(GVBG) und § 51 NÖ Gemeinde-
beamtendienstordnung 1976 (GBDO).

Mit einer Spezial-Strafrechtsschutzversicherung ist gewährleistet, dass zum
frühesten Zeitpunkt Versicherungsschutz gegeben ist und die beschuldigte
Person sofort aktiv Schritte zu ihrer Entlastung setzen kann (z. B. anwaltliche
Stellungnahmen, Beauftragung von Privatgutachten).

Mag. Mario Gnesda, LL.M.
ist Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten
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Die Niederösterreichische Versi-
cherung bietet eine Spezial-
Rechtsschutzversicherung für

Gemeinden. Zur Auswahl stehen zwei
Varianten: 300.000 oder 500.000 Euro
Versicherungssumme.
Es besteht freie Anwaltswahl ohne
Selbstbehalt (ausgenommenBeratungs-
Rechtsschutz).

Versicherte Personen
– der Bürgermeister, die Gemeinde-
organesowiealleGemeindemandatare
und -funktionäre

– alle Gemeindebediensteten
– alle in einem Dienstverhältnis zur
Gemeinde stehenden Beschäftigten
(einschließlichPraktikanten,Quasiar-
beitnehmer iSd § 176 Abs 1 Z. 6
ASVG, freie/freiberuflich tätige Mit-
arbeiter und sonstige Hilfspersonen
der Gemeinde) von Kindergarten,
Schulen, Jugendzentren, Sozialein-
richtungen und gemeindeeigenen
Betrieben, die keine eigene Rechts-
persönlichkeit haben, bei Verstößen,
die sie inAusübung ihrerdienstlichen
Verrichtung für den Versicherungs-
nehmer begehen oder begangen
haben sollen.

Ausgenommen sind Unternehmen/
Betriebe einer Gemeinde mit eigener
Rechtspersönlichkeit.Diesekönnenmit
besondererVereinbarungmitversichert
werden,soferndieseRechtspersonenzu
100 Prozent rechtlich und faktisch von
der versicherten Gemeinde beherrscht
werden.

Spezial-Strafrechtsschutz
–Versicherungsschutz ab der ersten
Ermittlungshandlung:
Im Straf- und Verwaltungsstrafver-
fahren gilt als Versicherungsfall die

erste nach außen in Erscheinung
tretende behördliche oder gericht-
licheErmittlungshandlunggegeneine
versicherte Person.

–MitversicherungvonreinenVorsatz-
delikten (sowohl Vergehen als auch
Verbrechen):
Im Falle einer rechtskräftigen Verur-
teilung wegen Vorsatz entfällt rück-
wirkend der Versicherungsschutz.

– Rechtsanwaltskosten (generell freie
Anwaltswahl ohneSelbstbehalt) inkl.
rechtsanwaltlicherStellungnahmen:
Richtet sichdieErmittlungshandlung
gegen zunächst unbekannte natür-
liche Personen der versicherten
Gemeinde, besteht Versicherungs-
schutz für die notwendige rechtsan-
waltliche Stellungnahme.
Entsprechendes gilt, wenn sich eine
Ermittlungshandlung gegen eine
namentlich bekannte Person richtet
und sodann auf Unbekannt bei der
versicherten Gemeinde ausgedehnt
wird.

– Kosten der eigenen, auch außerge-
richtlich beauftragten Sachverstän-
digen

– Externe Mandate/Funktionen:
Fürdie versichertenPersonenbesteht
Versicherungsschutz auch für die
Tätigkeit in Aufsichts-, Beirats-, Ver-
waltungs- und Leitungsfunktionen
anderer Unternehmen (z. B. Ver-
bänden, Genossenschaften, GmbHs,
Verwaltungsgemeinschaften und
sonstigen Formen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit), soweit sie
diese aufVeranlassung und im Inter-
esse der Gemeinde wahrnehmen

– KlarstellungbetreffendOrgan- bzw.
Funktionärstätigkeit im Privatbe-
reich:
HandlungenundUnterlassungendes
Bürgermeisters,derGemeindeorgane

sowie aller Gemeindemandatare und
-funktionäre, die im Privatbereich in
Zusammenhangmit der versicherten
Tätigkeit stehen, gelten im Zweifels-
fall jedenfalls vom Versicherungs-
schutz umfasst.

– Mitversicherung Disziplinarrecht:
Der Versicherer trägt die Kosten der
anwaltlichenVerteidigungdermitver-
sichertenPersonen indisziplinar- und
standesrechtlichen Verfahren.

– Rechtsschutz bei Durchsuchungen
und Beschlagnahmen, bei Wieder-
aufnahmeverfahren und vorUnter-
suchungsausschüssen:
Versichert ist insbesondere auch die
anwaltliche Tätigkeit
a) bei Durchsuchungs- und
Beschlagnahmemaßnahmen,und
zwar unabhängig davon, ob der
Versicherte von der Maßnahme
alsVerdächtigteroder in sonstiger
Eigenschaft betroffen ist.

b) in Wiederaufnahmeverfahren
und in dem anschließenden
erneuertenStrafverfahren.Versi-
cherungsschutz besteht für die
anwaltliche Tätigkeit zur Stel-
lung des Wiederaufnahmever-
fahrens.

c) vor parlamentarischen Untersu-
chungsausschüssen

InsämtlichenVerfahrenwerdenauch
die dem Versicherten auferlegten
Verfahrenskosten vom Versicherer
übernommen.

– Diversion:
Der Versicherer trägt die Kosten der
anwaltlichen Beratung und Vertre-
tung bei staatsanwaltlichen und
gerichtlichenDiversionsmaßnahmen.

– Mitversicherung von steuer- und
abgabenrechtlichen Strafverfahren
Der Versicherer trägt unter anderem
die Kosten eines Rechtsanwaltes für

Spezial-Rechtsschutz-
versicherung für Gemeinden
Deckungsumfang bei der Niederösterreichischen Versicherung AG
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die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen des Versicherungsnehmers in
Abgabeverfahrenvorösterreichischen
Finanzbehörden und Gerichten zur
Unterstützung der Verteidigung in
einem vom Versicherungsschutz er-
fassten Straf- oder Verwaltungsstraf-
verfahren oder zurVerhinderung der
Einleitung eines solchen Verfahrens.

– Erweiterte Mitversicherung des
Unternehmensstrafrechtes gemäß
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
(VbVG)

–Verkehrsstraf-Rechtsschutz:
DerVersicherungsschutzumfasst auch
dieVerteidigungwegendesVorwurfs
der Verletzung einer verkehrsrechtli-
chenVorschrift desStraf- oderVerwal-
tungsstrafrechtes. FürdenFahrer eines
zugelassenenMotorfahrzeugesbesteht
jedoch kein Versicherungsschutz,
wenn ihm nur die Verletzung einer
Vorschrift des Kraftfahrzeuggesetzes
(KFG) oder der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) bzw. entsprechender
Vorschriften imAuslandvorgeworfen
wird.

– Strafkaution:
DerVersicherer sorgt für die Zahlung
eines zinsenlosenDarlehensbismaxi-
mal 50 Prozent der Versicherungs-
summe für eine Kaution, die gestellt
werden muss, um den Versicherten
einstweilen von Strafverfolgungs-

maßnahmen zu verschonen.
–Verwaltungs- und Verfassungs-
gerichtshofbeschwerden:
ImZusammenhangmit einemStrafver-
fahrenumfasst derVersicherungsschutz
auch die Kosten für Verfassungs- und
Verwaltungsgerichtshofbeschwerden.

Schadenersatz-Rechtsschutz
Für den Versicherungsnehmer und die
mitversichertenPersonenbesteht Scha-
denersatz-Rechtsschutz gemäß Art. 19,
Pkt. 1.3 und 2.1 ARB.
– Subsidiärdeckung:
Über den Umfang des Artikel Art. 19
Pkt. 2.1. hinaus besteht für die
Gemeinde bzw. ihren Bürgermeister
im Rahmen seiner Tätigkeit für die
Gemeinde auch Rechtsschutz für die
Abwehr von Schadenersatzansprü-
chen aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts.DerVersicherungsschutz
für die Abwehr von Schadenersatz-
ansprüchen besteht nicht, wenn und
soweit die Abwehr des gegen die
Gemeinde erhobenenSchadenersatz-
anspruchesGegenstandeiner anderen
aufrechten Versicherung der Ge-
meindebzw. ihres Bürgermeisters ist.

Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Versicherungsschutz besteht für die
Gemeinde als Dienstgeber in Fällen, in

denen vor österreichischen Arbeitsge-
richten Ansprüche verfolgt oder abge-
wehrt werden sollen.

Sozialversicherungs-
Rechtsschutz
Für die Gemeinde und alle mitversi-
cherten Personen besteht Versiche-
rungsschutz in gerichtlichenVerfahren
wegen Streitigkeiten mit Sozialversi-
cherungsträgern in Leistungssachen
sowie in sozialrechtlichen Verwal-
tungsverfahren.

Beratungs-
Rechtsschutzversicherung
DerVersicherungsschutzumfasst fürdie
versicherteGemeindedieKosten füreine
mündlicheRechtsauskunft durch einen
vom Versicherer bestimmten Rechts-
anwalt oder Notar, ausgenommen
FragendesSteuer- undAbgabenrechtes.

Versichert sind der
Bürgermeister, die
Gemeindeorgane,
alle Gemeindem-
andatare und –
funktionäre, alle
Gemeinde-
bediensteten
sowie alle in einem
Dienstverhältnis
zur Gemeinde
stehenden Be-
schäftigten.

Informationen

NiederösterreichischeVersicherungAG
Neue Herrengasse 10
3100 St. Pölten
Tel.: 02742/9013-0
E-Mail: info@noevers.at
www.noevers.at
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von Prof. Dr. Franz Oswald

Meine Hobbys sind die Politik
und der Beruf, nicht zuletzt
meine besonderen Spezial-

gebiete EDV und Steuern“, bringt der
umtriebige Bürgermeister von Alten-
markt an der Triesting, Landtagsabge-
ordnete und Badens neuer GVV-
Bezirksobmann, Josef Balber, seine
besonderen Lebensinteressen auf den
Punkt. Balber, von Beruf Landwirt-
schaftsmeister, schon früh als Bauer
in der Verantwortung, verzeichnet die
klassische Karriere eines politinteres-
sierten jungen Mannes im ländlichen
Raum: Am 11. August 1962 geboren,
einer alten bäuerlichen Familie ent-
stammend, Hauptschule, Polytechni-
scher Lehrgang, Fachschule Warth,
Hofübernahme, Heirat, zwei Söhne,
rege Aktivitäten im ländlichen Fort-
bildungswerk, in Jungschar, Feuer-
wehr und der Volkstanzgruppe. Ver-
ständlich, dass Bauernbund und
Volkspartei bald auf ihn aufmerksam
wurden. 1994 Einzug in den Gemein-
derat, bei den Vorwahlen 2000 und
2005 jeweils zweiter Platz, VP-
Gemeindeparteiobmann, Vizebürger-
meister, seit 2007 Bürgermeister.
2008 wurde Balber Landtagsabge-
ordneter und 2010 schließlich GVV-
Bezirksobmann (statt des verstorbenen
Paul Renner).

„Die Jugend macht voll mit!“
Josef Balber ist vielseitig: Neben der
Bauernwirtschaft, die heute sein Sohn
führt, interessierte er sich früh für EDV
undbesaßbereits 1988einenComputer.
Er lernteBetriebswirtschaft undentwik-
kelte sich zum Steuerexperten. Bald
betreute er fast 300 Betriebe in EDV-,
Steuer- und Umweltfragen und hielt

auch Kurse in diesen Fächern. Außer-
dem betätigte er sich aktiv im Verein
„NÖ Ökopunkte“. Klar, dass sich der
Mann bald in der ganzen Region hohe
Bekanntheit erwarb und sich genau
dorthin entwickelte, wo er heute als
Mandatar und Interessensvertreter
gebrauchtwird: alsKennerundAnwalt
der Anliegen des Bezirkes und seiner
Mitbürger. Die Altenmarkter dankten
es ihmbei derGemeindewahl 2010mit
einem Super-Ergebnis: aus 14 zu 7 für
dieVPwurde ein Stand von 16 (VP) zu
4 (SP) zu 1 (FP). Durchschlagend war
seinWahlkampf auchRichtung Jugend.
„Von Politikverdrossenheit keine Spur,
zahlreiche Jugendliche zwischen 16
und 25 beteiligten sich intensiv an der
Vorwahl und derWahlwerbung selbst.
Sie erkämpften auch zwei Mandate“,

zeigt sich Balber glücklich über dieses
breite Interesseder JugendanMitarbeit
in der Gemeinde.

Für gerechte Umverteilung
der Kommunalsteuer
Sorgen bereiten ihm freilich, wenig
überraschend, die Gemeindefinanzen.
Allerdings aus einem besonderen
Grund. Altenmarkt, das sich heute als
KulturoaseundWanderparadiespräsen-
tiertundmit fünfWallfahrtskircheneine
wohl weltweit einmalige sakrale Infra-
struktur hat, besitzt mit seinen 63,5
Quadratkilometern (2080Hauptwohn-
siter)nurwenigeBetriebe. „Wirnehmen
lediglich 96000EuroKommunalsteuer
ein, Weißenbach mit 16 Quadratkilo-
metern, wo auch viele Altenmarkter
arbeiten,700000. EinegerechteUmver-
teilung der Kommunalsteuer wäre
fällig“, formuliertBalber einbrennendes
Anliegen.DieGemeindemit17Bediens-
teten, vielen Sozialaufgaben, 75 Kilo-
metern Güterwegen und sonstigen
Verpflichtungen lebt großteils von den
Bedarfszuweisungen, was sich nur
schwer ausgeht.

Informationsfluss GVV –
Bezirk – Gemeinden
Als neuer GVV-Bezirksobmann mit 30
Gemeinden im Bezirk, davon 12 inVP-
Hand, arbeitet Balber eng mit der
Bezirkspartei zusammen. Bei deren
Sitzungenwerden auch die Gemeinde-
problemeerörtertunddieBürgermeister
undGemeindemandatare entsprechend
informiert. „Dieser Informationsfluss
funktioniert bestens,umsomehr,alswir
vomGVVselbst authentisch und rasch
informiert werden“, streut Balber dem
GVVRosenundbaut jetzt noch stärker
auf dieseZusammenarbeit zumVorteil
der Kommunen.

Der Bürgermeister als
EDV- und Steuerexperte
Josef Balber – Badens neuer GVV-Bezirksobmann

Ein Bürgermeister, der immer da ist,
wo er gebraucht wird – Josef Balber.

G V V i n t e r n
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Wissenswertes
zum Vergaberecht
Im Juliwird einKurzkommentar zum
Bundesvergaberecht 2006 erscheinen.
Berücksichtigt wird dabei auch die
BVergG-Novelle 2009. Neben den ein-
gearbeitetenGesetzesmaterialienund
den wesentlichen Erkenntnissen der

Höchstgerichte
(VwGH, VfGH,
OGH, EuGH)
werden auch
wichtige Ent-
scheidungender
Ve rgabekon -
trollbehörden
enthalten sein.
BVergG 2006,
Bundesvergabe-

gesetz 2006 idF der BVergG-Novelle
2009, Kurzkommentar, 3. Auflage,
herausgegebenvonMichael Fruhmann,
Hans Gölles, Franz Pachner und Doris
Steiner,erschienen imVerlagÖsterreich,
ca. 1000Seiten,Subskriptionspreis (gilt
bis zum Erscheinen): 110,40 Euro.

RFG mit
Schwer-
punkt
Straßener-
haltung
Der Ende 2010
e r s ch i enene
Band der Zeit-
schrift „Recht&
Finanzen für
Gemeinden“

widmet sich dem Schwerpunkt
Straßenerhaltung.Enthaltensindunter
anderem Beiträge zur Frage der Haf-
tung bei Schäden durch Salzstreuung
oder zu neuen Technologien für die
Beleuchtung. Dazu gibt es auch eine
Checkliste über Förderungen für
Beleuchtung.

Recht & Finanzen für Gemeinden,
herausgegeben von Robert Hink und
Alois Steinbichler, erschienen imManz
Verlag. Preis: Jahresabonnement 2011
128,50Euro (102,80Euro fürMitglieder
desGemeindebundes),Einzelheft 2011:
38,60 Euro.

Zum Lesen und Nachlesen

Aktuelle Bücher und Broschüren

HILFSWERK. PARTNER DER FAMILIEN.
PARTNER DER GEMEINDEN.

NÖ HILFSWERK. AUCH IN IHRER NÄHE.
200 Standorte in ganz Niederösterreich!
Landesweite INFOline 02742/90 600       

Für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie
Tagesmütter, Mobile Mamis
Kinderbetreuungseinrichtungen für Klein- und Schulkinder
Vielfältige Angebote rund ums Lernen, Elternbildung
Kinderbetreuung und Lernkurse in den Ferien
Beratung und Begleitung in Krisensituationen
NÖ Frauentelefon: 0800 800 810, NÖ Krisentelefon: 0800 20 20 16

Gut betreut ins hohe Alter
Hauskra

Zuhause Essen à la carte, Essen auf Rädern
Ehrenamtlicher Besuchsdienst

www.hilfswerk.at

b ü c h e r

NÖGemeinde | März 2011 23



Bis vor wenigen Jahren hatte die
Wasserversorgung in Langau
zwei wesentliche Probleme: Das

Versorgungsnetz war alt und daher
renovierungsbedürftig. Zudem stand
es mit derWasserqualität der Gemein-
debrunnen nicht zum Besten, da trotz
Aufbereitungsanlage Rückstände von
Eisen und Mangan im Trinkwasser
verblieben. Das war zwar für die Ge-
sundheit unbedenklich, führte aber
zu unangenehmen Verfärbungen im
Trinkwasser. Zusätzlich wies das
Wasser eine Härte von 30° dH auf.
Diese Probleme sind nunmehr gelöst:
Seit Dezember 2010 fließt weiches,
sauberesWasser in die LangauerHaus-
halte. Zudem hat Langau bereits am

1. Jänner 2008 seinWasserleitungsnetz
an EVN Wasser zur Betreuung über-
geben. ImGesprächmitNÖGEMEINDE
ziehen Bürgermeister Ing. Franz Lins-
bauerundEVNWasser-Geschäftsführer
Mag.RaimundPaschinger einepositive
Bilanz der erfolgreichen Partnerschaft.
EVN Wasser-Geschäftsführer Mag.
RaimundPaschinger berichtet über das
Unternehmen: „DieAufgabenvonEVN
Wasser betreffen einerseits die überre-
gionale Wasserversorgung, wobei das
Unternehmen zu diesem Zweck 100
Brunnenanlagen, rund1.500Kilometer
Transportleitungen, eine Vielzahl von
Drucksteigerungsanlagen und Trink-
wasserbehältern errichtet hat und
betreibt. Seit 2002 gehört auch die

BetreuungderOrtsnetzebis zumBürger
zumAufgabengebiet von EVNWasser.
Bis heutewurden bereits die Ortsnetze
von 69 niederösterreichischen Katas-
tralgemeinden in die Betreuung von
EVN Wasser übergeben. Die Gesell-
schaft ist der größte Wasserversorger
Niederösterreichs und versorgt insge-
samt rund 500.000 Einwohner, davon
rund63.000bereits bis in denHaushalt
hinein.

Ortsnetzbetreuung durch
EVN Wasser
Mit 1. Jänner 2008wurden dasWasser-
netz der Gemeinde Langau mit ca. 700
Einwohnern und rund 357 Hausan-
schlüssen an EVN Wasser übergeben.

EVN Wasser für
unsere Gemeinden
Langau berichtet über die Partnerschaft mit Niederösterreichs Wasserversorger

Die Geschäftsführer von EVN Wasser, Franz Dinhobl und Raimund Paschinger mit dem Langauer Bürgermeister
Franz Linsbauer (Mi.).
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EVNWasser übernimmtdabei die volle
Betriebsverantwortung, betreut und
wartet das Trinkwassernetz und bietet
derGemeindeein24-Stunden-Servicean.
Bürgermeister Ing. Franz Linsbauer:
„Auf Grund des Alters der Ortsnetze
fallen ständig Reparaturen von Schie-
bern und Hausanschlüssen an. Da die
Gemeinde die künftigen Erhaltungs-
und Instandsetzungskosten aus dem
Wassererlös kaum decken konnte, hat
sich der Gemeinderat entschlossen, die
Wasserleitung an EVNWasser zu über-
tragen. EVNWasser hat aufgrund ihres
Spezialwissens und als Großauftrag-
geber den Vorteil, diese Erneuerungs-
arbeitendeutlichkostengünstigerdurch-
führenzukönnen.EVNWasser versorgt
auch die ca 1.400mentfernteOrtschaft
Hessendorfmit 400mOrtsnetz und 20
Hausanschlüssen.Daswäre aus eigener
Kraft für Langau sehr schwierig ge-
wesen.”
EVN Wasser-Geschäftsführer Mag.
RaimundPaschingererklärt imGespräch
mit NÖ GEMEINDE, dass EVNWasser
neben der hohen Versorgungssicher-
heit auch langsfristige Preisstabilität
garantiert. Paschinger: „DerAusbau,die
Sanierung,derWasserzählertausch,die
Errichtung neuerHausanschlüsse, eine
bessereWasserqualität, das alles istmit
dembei derÜbernahmedesOrtsnetzes
festgelegten Wasserpreis abgedeckt.
Daran wird sich auch langfristig nichts
ändern,derWasserpreis undderBereit-

stellungsbeitrag werden durch eine
BindungandenVerbraucherpreisindex
nur an die Inflation angepasst.

Gesicherte Wasserver-
sorgung für das Waldviertel
Am4.Dezember 2010 erfolgtemit dem
EröffnungsfestderAbschlussderErrich-
tung der Trinkwasser-Transportleitung
Sallapulka – Geras – Langau und des
Hochbehälter Trautmannsdorf. Dies ist
der zweiteTeil der überregionalenEVN
Wasser Transportleitung vom Wein-
viertel insWaldviertel.Der ersteTeil von
Raabs nach Ludweis-Aigen konnte
bereits imVorjahr fertig gestelltwerden.
Nach Gesamtfertigstellung im Jahre
2012 dient diese Transportleitung der
langfristigen Absicherung der Wasser-
versorgung imWaldviertel.
Bürgermeister Ing. Franz Linsbauer:
„Jahrzehntelang haben die Bürger von
Langau sehr hartes Wasser mit einer
Härte von ca. 28 bis 32° dH und trotz
Aufbereitung mit Eisen und Mangan-
verunreinigungen trinken müssen.
Durch das neue Trinkwasser der EVN
Wasser sinkt die Härte auf 13 – 18° dH.
Die Verunreinigung der Leitungen mit
EisenundMangangehörtnunendgültig
der Geschichte an. Da wir das Trink-
wassernetz bereits am1.1.2008 anEVN
Wasser übergeben haben, sindwir nun
alle Sorgen mit dem Trinkwasser los.“
EVN Wasser hat in den letzten Jahren
vielGeld indieEntwicklungneuerBrun-

nenfelderunddieErrichtungvonTrans-
portleitungen und Verbindungslei-
tungen investiert. Der Erfolg dieser
Massnahmen istdie erstklassigeWasser-
qualität, die damit den Kunden zur
Verfügung gestellt werden kann.

Das sind die Vorteile
für die Gemeinde

Bürgermeister Ing. FranzLinsbauer
fasst die Vorteile für die Gemeinde
zusammen: „Die Gemeinde hätte
fürdenweiterenBetrieb ihresNetzes
die Wasserpreise deutlich erhöhen
müssen. Ohne EVN Wasser hätten
wir nie diese Wasserqualität zu
Stande gebracht. Es ist ein gutes
Gefühl für einen Bürgermeister,
wenndieLieferungdesTrinkwassers
und der Betrieb des Leitungsnetzes
durcheinenerfahrenenundvertrau-
enswürdigen Partner erfolgt und
keine weiteren Aufwendungen für
die Gemeinde erforderlich sind.“
Mag. Paschinger erklärt ergänzend:
„Durch unseren 24-Stunden-Be-
reitschaftsdienst könnenStörungen,
auch inderNachtundamWochende,
raschest behobenwerden.DieRohr-
netzprofis der EVN Horn stehen
jederzeit zur Verfügung.“
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Im Kommunal-Leasing nützt die
NV Leasing die Partnerschaft mit
der Raiffeisen-Leasing. Dadurch

ist gewährleistet, dass die Lösungsvor-
schläge stets auf die individuellen
Bedürfnisse des Kunden zugeschnit-
ten wurden. Welches Projekt auch auf
die Umsetzung wartet: ob Schulsanie-
rung, Straßenbeleuchtung oder gar
neue Kletterwände in der Tennishalle,
Sie sind in den besten Händen.

Baulandreservemodelle und
„Energieeffizientes Bauen
und Sanieren“
Nachhaltige, regionale Entwicklung ist
ein Schlüsselfaktor in der Gemeinde-
politik.
NV Leasing unterstützt die Verant-
wortlichen bei der Umsetzung ihrer
Ziele etwa durch Baulandreserven-
modelle. Grundstücksbereinigungen
werden durchgeführt und das Gebiet
infrastrukturell erschlossen, bevor die
GrundstückeandieZielkundenverkauft
werden. Dabei profitiert die Gemeinde
von allfälligen Gewinnen.
Auch wenn den Gemeinden als Immo-
bilienbesitzer nicht nur Schulen
gehören, so bedürfen gerade diese in-
zwischen oft dringend einer grundle-
genden Sanierung. Aber auch Amts-
häuser werden teils neu gebaut oder
saniert. BetrachtetmandieKosteneiner
Immobilie über den gesamten Lebens-
zyklus, so übersteigen die laufenden
Aufwände für denBetrieb,undhier vor
allem die Energiekosten, die Errich-

tungskosten bei weitem. Mit dem
Produkt „EnergieeffizientesBauenund
Sanieren“ gelingt es mit geringstmög-
lichem Aufwand den größtmöglichen
Effekt zu erzielen.

Flexiblität durch Mobilien-
Maschinenleasing
Mobilien-Maschinenleasing schafft
mehr Flexibilität: egal ob EDV-Anlage,
Straßenverkehrmaschine oder Büro-
einrichtung. Die Leasingfinanzierung
verteilt dieKostenüber jenenZeitraum

über den diese Investitionen auch
„produktiv“ sind.

Kommunalwirtschaftsforum
Krems im März 2011
Die Bewältigung der kommunalen
Aufgaben ist in den letzten Jahren
zunehmend schwieriger geworden.
NeueFormenderFinanzwirtschaft sind
zu entwickeln,umeineVielzahl vonoft
konfliktären Zielen auszubalancieren
und zahlreichen Restriktionen Rech-
nung zu tragen. Aus diesem Grund
haben sichdie FirmenPORRSolutions,
Raiffeisen-Leasing, Siemens sowie

VASKO+PARTNER zusammenge-
schlossenunddie Initiative füreineneue
Plattform, das Kommunalwirtschafts-
forum, ergriffen. Eine namhafte und
international renommierte Referen-
tengruppewirddie aktuelleThemender
öffentlichenHand insZentrumstellen,
ihre Erfahrungen imKontext des öster-
reichischen Marktes diskutieren und
ihre Erfolgsbeispiele präsentieren. Das
Kommunalwirtschaftsforumschafft die
Möglichkeit, Erfahrungen sowie Best
Practice Beispiele vorzustellen und
Antworten auf die Bedürfnisse der
öffentlichen Hand nach innovativen
Modellen zu diskutieren.

Individuelle
Lösungsvorschläge
Kooperation von NV Leasing und Raiffeisen-Leasing

Eine Leasingfinanzierung verteilt die
Kosten über jenen Zeitraum über den
diese Investitionen auch „produktiv“
sind.

Informationen

Mag. Patricia Rych
Tel.: 02742/9013-6306
E-Mail: patricia.rych@noevers.at

Das Kommunalwirtschafts-
forum schafft die

Möglichkeit, Erfahrungen
sowie Best Practice Beispiele
vorzustellen und Antworten
auf die Bedürfnisse der
öffentlichen Hand

nach innovativen Modellen
zu diskutieren.
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Eine Förderung.
Mehr Lebensqualität.
Wie die Eigenheimsanierung gefördert wird – und was sie den Gemeinden bringt

Mit 1.1.2011 wurde das NÖ
Wohnbaumodell mit neuen
Richtlinien ausgestattet. Die

thermische Gesamtsanierung wurde
angepasst und beinhaltet jetzt auch
die Förderung für Solar- und Photo-
voltaikanlagen. Aber was wird jetzt
genau gefördert und warum zahlt sich
Sanieren für fast jeden Gemeinde-
bürger und die ganze Gemeinde aus?
Leerstehungen im Ortszentrum sind
in vielen Gemeinden ein ungelöstes
Problem. Aber nicht nur unschöne alte
Gebäude imZentrumsindGrunddafür,
die Eigenheimsanierung zu forcieren.
Ganz generell gilt: Die Nutzung beste-
hender Bausubstanzen schont die
Ressourcen:Anschlüsse undZufahrten
sind vorhanden, Gründe sind bereits
urbargemacht.Dasnutztdemkünftigen
Eigentümer in der Frage der Kosten –
und gleichzeitig auch der Gemeinde.
Außerdem: Wer saniert, schont die
Umwelt.DieUmstellungauf alternative
Heizungssysteme und verbesserte
Dämmung senken den CO2-Ausstoß.
Je mehr Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger sich entscheiden, ihr
Zuhause zu sanieren, desto besser für
Umwelt undLebensqualität imganzen
Ort.

Wie funktioniert die
Eigenheimsanierung?
Die Förderung basiert auf einem nicht
rückzahlbaren Zuschuss zu einem
Darlehen.AnhandeinesPunktesystems
werden 25 bis 100 Prozent der Sanie-
rungskosten anerkannt. Der Betrag
muss alsDarlehenmitmindestens zehn
JahrenLaufzeit aufgenommenwerden.
Dieser wird mit einem jährlichen
Zuschuss von drei Prozent der förder-
barenSanierungskostenüberdieDauer
von zehn Jahren – nicht rückzahlbar –
gefördert.Über denZeitraumvonzehn

Jahren kann also ein Gesamtzuschuss
von 30 Prozent der förderbaren Sanie-
rungskosten erreicht werden. Um die
Position des Förderwerbers zu stärken,
wurde beim Darlehen eine Höchst-
zinssatzbeschränkung eingeführt.
Die Höhe der förderbaren Sanierungs-
kosten wird anhand eines Punkte-
systemsprozentuell ermittelt undergibt
sich aus der Summe
– der Punkte auf Basis Energieausweis,
welcher nun bei allen Sanierungs-
maßnahmen zu erstellen ist (= Förde-
rungsvoraussetzung) und

– der Punkte auf Basis Nachhaltigkeit.

Was wird gefördert?
Förderbare Sanierungsmaßnahmen
sind zum Beispiel
– Wärmeschutzmaßnahmen an der
Fassade

– Tausch der Fenster
– Dachsanierung
– festebiogeneHeizungenoderWärme-

pumpenanlagen (kombiniertmit einer
Solaranlage)

– Photovoltaikanlage

„Die niederösterreichische Wohnbau-
förderung dient jedem Einzelnen und
wirkt zudem ins ganze Land. Denn die
Förderung ökologischer Baumaß-
nahmen hält unsere Umwelt auch für
die kommendenGenerationengesund.
Und die Investitionen, die durch die
Förderungausgelöstwerden,belebendie
Wirtschaft inallenRegionen.Wogebaut
wird, ist Zukunft“, sagt Landeshaupt-
mann-StellvertreterWolfgangSobotka.

Mehrwissen.Weniger zahlen.

NÖWohnbau-Hotline
Tel.: 02742/22133 (Mo-Dovon8-16Uhr
und Fr von 8-14 Uhr)
www.noe.gv.at

Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka: „Die niederösterreichische
Wohnbauförderung dient jedem Einzelnen und wirkt zudem ins ganze Land.“
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Kaum ist man Herr oder Frau
Bürgermeister, gilt es wichtige
Entscheidungen zu treffen,

bürgernah und freundlich zu sein.
Das Intensivtraining in fünf Modulen
bietet Ihnen die Vorbereitung auf
neue Herausforderungen mit Top-
Trainern und die Möglichkeit zum
praxisnahen Erfahrungsaustausch.

„Seminare derAkademie 2.1waren für
mich immer eine wertvolle Unterstüt-
zung inmeinerpolitischenArbeit“, sagt
LAbg Karl Bader, Bürgermeister von
Rohrbach an der Gölsen.

Modul 1: Die Aufgaben
des(r) Bürgermeister/in
Termin: hat bereits stattgefunden

Modul 2: Die politische
Arbeit – neue Erkenntnisse
und praktische Tipps
Termin: Sa. 14. Mai, 9.00 -7.00 Uhr
Hotel Lengbachhof, 3033 Altlengbach
Trainer: Dr. Thomas Hofer;
Sandra Kern
Seminarbeitrag: 75 Euro

Modul 3:
Rhetorik, Interview und
Anlassreden Training
Termin: Sa. 10. September,
9.00 - 17.00 Uhr
Hotel Steinberger, 3033 Altlengbach
Trainer: Susanne Fink und Markus
Posch (Kameramann)
Seminarbeitrag: 75 Euro

Modul 4:
Modernes Projektmanage-
ment für Führungskräfte
Termin: Sa. 15.Oktober,
9.00 -17.00 Uhr
Landhotel Wachau, 3644 Emmersdorf
Trainer: Andreas Piewald
Seminarbeitrag: 75 Euro

Informationen

Akademie 2.1, Karl Nehammer
Tel.: 02742/90 20-167
Mobil: 0664/824 80 75
karl.nehammer@akademie21.at
www.akademie21.at

Kurse für
Gemeindebedienstete
2.5.: Abgaben nach der

NÖ Bauordnung, Ysper
2.5.: Professionelles

Finanzmanagement, Stockerau
4.5.: Amtsleiterkurs, Laimbach
4.5.: Insolvenzverfahren –

Konkurs- und Ausgleichsord-
nung, Stockerau

11.-12.5.: Kommunikation/ Konflikt-
gespräche besser meistern,
Stockerau

16.5.: Die Gemeinden als
Steuerpflichtige, Breitenau

18.-19.5.: Lohnverrechnung,
Breitenau

19.5.: Kosten- und Leistungsrech-
nung, Ysper

23.5.: Melderecht, Langenlois
26.5.: Controlling in der Gemeinde,

Langenlois
30. 5.: Abgabenverfahrensrecht in

der Praxis, Poysdorf

Kurse für Bürgermeister
und Bedienstete
9. 5.: NÖ Gemeindeordnung für

Praktiker, Langenlois

Kurse für Bürgermeister
und Vizebürgermeister
12. 5.: Grundlagen der NÖ

Gemeindeordnung,
Großschönau

Noch Plätze frei
Schulungen der Kommunalakademie Niederösterreich im Mai

Vorsprung durch Wissen – zum
Bürgermeister wird man nicht geboren

Neues Trainingsangebot für die kommunalpolitische Arbeit

Informationen

Kommunalakademie
Niederösterreich
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1,
Haus 5
Tel. 02742/9005/DW siehe unten
Fax 02742/9005-12315
www.kommak-noe.at

Auskünfte zu den einzelnen Kursen
erteilen:
Dir. Harald Bachhofer,
MPA MBA DW 12580
Franz Dworak,
akad. VM DW 12581
Josef Braunstein DW 13020
Birgit Fink DW 12631
www.kommak-noe.at
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Klimawandel Wetter –
Gesundheit
Neue Vortragsreihe mit Mag. Dr. Christa Kummer

Die Initiative „Gesundes Nieder-
österreich“ möchte Sie auf dem
Weg zu einem gesunden

Lebensstil unterstützen und zur
Eigeninitiative motivieren! Gesund
leben bedeutet auch, sich auf Ein-
flüsse von außen einzustellen und im
Einklang mit Natur und Umfeld zu
leben. Das Klima und das Wetter sind
ständige Begleiter, die unser Wohlbe-
finden vielfältig beeinflussen.

Mit der neuen Vortragsreihe von Mag.
Dr. Christa Kummer „Klimawandel
Wetter – Gesundheit“ möchten wir
Ihnen einen Einblick geben, wie
komplexKlima,Wetter undGesundheit
zusammenhängen. Wir wissen heute,
wie unser Lebensumfeld und unser
Lebensstil unsere Gesundheit beein-
flussen. Im Rahmen der Vortragsreihe
in den fünf Regionen möchten wir Sie
informieren und sensibilisieren, wie
sie sich im Sinne IhresWohlbefindens
bestmöglich einstellen können.

Termine
Die Vortragstermine in den fünf
Regionen:
– GemeindeWaidhofen/Thaya

Termin: 4.3.2011, 19:30 Uhr, Ort:
Stadtsaal,FranzLeisser-Straße2,3830
Waidhofen/Thaya

– Gemeinde Neulengbach
Termin: 15.3.2011, 19:00 Uhr, Ort:
Lengenbacher Saal, Hauptsplatz 2,
3040 Neulengbach

– Gemeinde Euratsfeld
Termin: 18.3.2011, 20:00 Uhr, Ort:
Pfarrsaal,Kirchenplatz 1,3324Eurats-
feld

– Gemeinde Bad Erlach
Termin: 19.3.2011, 15:00 Uhr, Ort:
Gemeindesaal, Fabriksgasse 1, 2822
Bad Erlach

– Gemeinde Mistelbach
Termin: 1.4. 2011, 19:00 Uhr, Ort:
Stadtsaal, Franz Josef Straße 43,2130
Mistelbach

Broschüre „Klimawandel
Wetter – Gesundheit“
InZusammenarbeitmitMag.Dr.Christa
Kummer ist eine Broschüre „Klima-
wandel Wetter – Gesundheit“ ent-
standen. „DieseBroschüre ist einkleiner
Leitfaden, indemSie erkennenkönnen,
wiekomplexdasThema,Klima–Wetter
– Gesundheit, ist,“ so Mag. Dr. Christa
Kummer. „Denn wenn Sie die Fakten
kennen, können Sie reagieren und in
Ihrem Handeln umdenken.“

Einfluss des Klimas auf die
Gesundheit ist unbestritten
DerEinfluss desKlimas aufdieGesund-
heit ist unbestritten – im Hinblick auf
steigendeAllergien (etwa20Prozentder
österreichischenBevölkerung leidet an
Allergien – hochgerechnet ca. 1,6
MillionenÖsterreicherinnenundÖster-
reicher), auf eineZunahmevonSonnen-
allergien, Sonnenbrände und Haut-
krebs aufgrund der verstärkten
UV-B-Strahlung, sowie auf Wetterfüh-

ligkeit (etwa jederdritteÖsterreicher ist
davon in Form von Kopfschmerz,
Migräne,Gelenkscherzen,Erschöpfung
und Müdigkeit betroffen, Frauen
häufiger als Männer).
Ziel ist, Schritt für Schritt zu mehr
Wohlbefinden zu gelangen. Jammern
über das tägliche Wetter ist Energie-
verschwendung. Investieren Sie Ihre
Energie nicht in Dinge, die Sie nicht
ändern können, sondern gehen Siemit
voller Kraft an das heran, was Sie für
sichändernkönnen!AchtenSiebewusst
auf IhrenKörper,könnenSie schonmit
kleinen Maßnahmen im Alltag Ihre
Gesundheitserwartung steigern und
mit der stetig steigenden Lebenser-
wartung in Einklang bringen.

Informationen

Unter www.gesundesnoe.at finden
Sie weitere Informationen und
könnenkostenlos denFolder „Klima-
wandel Wetter – Gesundheit“
bestellen.

Christa Kummer und LH-Stv.
Wolfgang Sobotka präsentieren die
Broschüre „Klimawandel Wetter –
Gesundheit“.
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WalterLeisswirdmit1. JulineuerGene-
ralsekretärdesÖsterreichischenGemein-
debundesund folgt damitRobertHink,
der in den Ruhestand tritt. Der 53-
jährige Leiss ist seit 2000 alsKlubdirek-
tor im Landtagsklub der VP NÖ tätig,
davorwarder Jurist u. a. inderGemein-
deabteilung des Landes sowie in der
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten
tätig. Leser der „NÖGemeinde“ kennen
LeissalsAutorzahlreicherFachbeiträge.
Zum neuen 2. Vizepräsidenten des
Gemeindebundeswurde der Ternitzer
Bürgermeister und Chef des SP-GVV
Rupert Dworak gewählt. Das Präsi-
dium des Gemeindebundes besteht
nun aus Helmut Mödlhammer, GVV-
ChefAlfredRiedl undRupert Dworak.

Walter Leiss, Klubdirektor des VP-Landtagsklubs, folgt Robert Hink

Neuer Gemeindebund-General gekürt

Das neue Präsidium des Gemeindebundes mit dem neuen Generalsekretär:
Rupert Dworak, Walter Leiss, Helmut Mödlhammer und Alfred Riedl.

Eine Legende des Österreichi-
schen Gemeindebundes feierte
ihren 85. Geburtstag: Ferdinand

Reiter, Gemeindebundpräsident von
1971 bis 1987 und Landesobmann des
GVV von 1973 bis 1986. Bei einer Sit-
zung des GVV-Landesvorstandes gra-
tulierte Präsident Alfred Riedl und
dankte Reiter für seinen jahrzehnte-
langen Einsatz für die Gemeinden.
Anlässlich von Reiters Geburtstag lud
auchderGemeindebundzueinemFest-
essennachWien. „FerdinandReiterhat
die Grundsteine dafür gelegt, dass wir
heutediesewichtigeStellunginderöster-
reichischenRealpolitikhaben.Under ist
fürmichnichtnurpolitisch einVorbild,
sondernvorallemmenschlich,einechter
SirderKommunalpolitik“,sagteGemein-
debundpräsidentHelmutMödlhammer.
Bei der Feier wurde auch auf den
Geburtstage des ehemaligen Landtags-
präsidentenund früherenGVV-Landes-
obmannEdmundFreibauerangestoßen.

Ein „Sir“ wurde 85
Gemeindebund-Ehrenpräsident Ferdinand Reiter feierte Geburtstag

Von links nach rechts: Edmund Freibauer, Robert Hink, Franz Romeder,
Anton Kocur, Franz Rupp, Ferdinand Reiter, Johanna Reiter, Alfred Haufek,
Ernst Schmid, Helmut Mödlhammer, Christian Schneider und Roman Häußl.

p e r s o n a l i a
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Die Tiroler Gemeinde Kitzbühel ist
Schauplatz des 58. Österreichischen
Gemeindetages, der heuer schon am
9. und 10. Juni stattfindet. Die größte
kommunalpolitische Veranstaltung
Österreichs steht ganz im Zeichen
derDemographieundder zunehmen-
den Überalterung der Bevölkerung.
Die Anmeldung ist ab sofort online
möglich.
Inhaltlich stehtder58.Österreichische
Gemeindetag ganz im Zeichen der
demographischen Entwicklung, von
der die meisten Gemeinden massiv
betroffen sind. „Die Alterspyramide
kippt - und unsere Gemeinden mit?“
lautet das provokante Thema. „Wir
haben uns gerade in den ländlichen
Räumen mit den Folgen dieser Ent-
wicklungauseinanderzusetzen“,weiß

Gemeindebundpräsident Bgm. Hel-
mutMödlhammer. „Wir tundasnatür-
lich schon seit Jahren, das Thema ist
aber so brennend, dass wir uns am
Gemeindetag ineinemgroßemForum
damitbefassenwollen.“Mödlhammer
weiter: „Bei der Pflegefinanzierung
müssen wir ganz neueWege finden,
sonst wird die Kostenexplosion die
Gemeinden finanziell umbringen.“
Aufwww.gemeindetag.atkannman
dieTeilnahmeanmeldenundauchein
Quartier buchen.DieTagungsgebühr
(exkl. Hotel) beträgt 110 Euro.

Demographie und Überalterung als Kernthemen

Gemeindetag heuer
In Kitzbühel

600 Festgäste bei Feier für
Siegfried Ludwig

Siegfried Ludwig, Niederösterreichs Landeshauptmann von 1981 bis 1992,
feierte in der Burg Perchtoldsdorf mit 600 Gästen seinen 85er. Im Bild gratuliert
GVV-Präsident Alfred Riedl dem Jubilar, der stets ein großer Freund und Förderer
der Gemeinden war. Ludwig war von 1975 bis 1981 selbst Bürgermeister. Im
Hintergrund der 2. Landtagspräsident Herbert Nowohradsky.

k o m m u n a l i n f o
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(Kommunalpolitische Vereinigung - KPV) 
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Franz Oswald, Dr. Walter Leiss, Mag.  Chris -
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Thomas Hausner, Tel.: 01/532 23 88-25,  
E-Mail: thomas.hausner@kommunal.at
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AAuuffllaaggee  kkoonnttrroolllliieerrtt:: 12.800 Exemplare.
Direktversand ohne Streuverlust an
folgende Zielgruppen in NÖ: Mandatare
und leitende Bedienstete in allen NÖ
Gemeinden (Bürger meister, Vizebürger-
meister, Stadt- und Gemeinderäte, Orts-
vorsteher und leitende Gemeindebeamte).
Alle NÖ Abgeordneten zum National- und
Bundesrat sowie Landtag, alle Mitglieder
der Landes- und Bundesregierung und alle
Abteilungsleiter und deren Stellvertreter
beim Amt der NÖ Landesregierung. Alle
Bezirkshauptleute und deren Stellvertreter
sowie alle Fachjuristen der Bezirkshaupt-
mannschaften in NÖ. Alle Leiter und deren
Stellvertreter der Gebietsbauämter in NÖ
sowie alle Sachverständigen des Landes, der
Bezirkshauptmannschaften und der
Gebietsbauämter. Alle Bezirks- und Landes-
funktionäre sowie leitenden Beamten der
gesetzlichen Interessenvertretungen in NÖ
(Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Arbei-
terkammer) sowie alle Abteilungsleiter
von Landesgesellschaften.  Alle Funktionäre
und Geschäftsführer von in NÖ relevanten
Verbänden, Organisationen und Institu-
tionen.
Dieses „Fachjournal für Kommunalpolitik“
erreicht alle für die Kommunalpolitik
wichtigen Meinungsträger im größten
österreichischen Bundesland.
Namentlich gezeichnete Artikel geben die
Meinung der jeweiligen Autoren wieder
und liegen in deren alleiniger Verantwor-
tung. Persönlich gezeichnete Berichte
müssen sich daher nicht mit der  Auf -
fassung des Herausgebers oder Medien-
inhabers decken. 
Mit „E.E.“ gezeichnete Artikel sind bezahlte
Informationen.



Wohnqualität für Generationen. Dank unserer erfahrenen und 
kompetenten Gemeinnützigen Wohnbauträger aus Ihrer Region, 
die genau wissen, wie Sie geförderten Wohnraum schnellst-
möglich Ihr neues Zuhause nennen können. Bauen Sie mit uns 
an Ihrem persönlichen Wohntraum – überzeugen Sie sich unter 
unserer Service-Hotline: 02742 / 9020 560 oder wählen Sie 
Ihr neues Zuhause gleich direkt bei einem unserer 16 Gemein-
nützigen Wohnbauträger der ARGE Wohnen Niederösterreich.  

Oder jetzt gleich online aus dem aktuellen Wohnungsange-
bot wählen und den geeigneten Platz zum Leben fi nden.
www.argewohnen.at bzw. www.noe-wohnservice.at 

WIR BAUEN FÜRS LEBEN.

www.alpenland.ag

www.tullnbau.at

www.gedesag.at

www.kaw.at

www.schoenerezukunft.at

www.waldviertel-wohnen.at

www.atlas-wohnbau.at

www.frieden.at

www.hoe.at

www.terra.ag

www.wet.at

www.austria-ag.at

www.gnb-nbg.at

www.kamptal-gbv.at

www.frieden.at

www.gnb-nbg.at


